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Allgemeine Hinweise, Anregungen zum Planentwurf  
Regionaler Flächennutzungsplan ï Entwurf 2009  70 

 
Text: Allgemeiner Teil  
 

zu 2 Grundzüge der Planung, S. 13 f.  

 75 

A1 separater Punkt   

 

 ĂErhaltung und Sicherung der Standorte für d ie landwirt schaft -

liche Produktion zur Versorgung der Bevölkerung im Gebiet des 

Planungsverbandes mit ausreichenden, qualitativ hochwertigen 80 

und regionaltypischen Nahrungsmitteln und der nachhaltigen Er -

zeugung von Biomasse zur Deckung des künftigen Energ iebe-

darfs als planerische Aufgabe ñ 

 

 85 

zu 3 Raum - und Siedlungsstruktur, hier 3.1 Strukturräume, S. 11 ff.  

 

A2  Ergänzung  

 

 Landwirtschaft als zunehmender Erzeuger von Biomasse zur 90 

Deckung des Energiebedarfs.  

   

A3  Ergänzung  

 

 Funktion der Landwirtschaft unter GG3.1 -1 Ordnungsraum und 95 

G3.1-2 Verdichtungsraum ï Analog zu G3.1 -3 Ländlicher Raum, 

Punkt 5  

 

 

 100 

zu 3.2 Zentrale Orte, S. 19 ff, 3.4 Siedlungsstruktur, S. 28 ff  

 

H4 Wenngleich sich zum Vorentwurf des RegFNP aus 2007, allgemein 

der Anteil geplanter  Wohnbau-, gemischter Bauflächen und gewerb-

licher Bauflächen deutlich verringert hat, so ist doch vielfach noch zu 105 

konstatieren, dass sich im Vergleich zu dem derzeit noch gültigen 

Regionalplan Südhessen 2000 (RPS 2000),  z. T. immer noch 

deutliche Zuwächse ergeben.  

 

 110 

zu 4 Freiraumsicherung und ïentwicklung, S. 61 ff., 4.1 Freiraumsicherung  

 

A5 G4.1-1 Seite 62, 1. Absatz Satz 3  

 

 Ergänzung  115 

 

  Vorranggebiete für Landwirtschaft  

 

 Die landwirtschaftliche Bodennutzung und die damit verbundene Tier-

haltung stellen ein wesentliches Kriterium zur Aufrechterhaltung der 120 

unterschiedlichsten Funktionen der offenen Feldflur als Teil des Frei-

raums dar.  

 

  

zu 4.2 Naturräume, S. 62 ff.  125 
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H6 G4.2-3 Hier ist ausgesagt, dass die geschlossenen Waldgebiete und un-

bewaldeten Freirªume im Taunus und Hintertaunuséals groÇe, 

weitgehend naturnahen Landschaftsräume insgesamt erhalten 

werden. Die Landwirtschaft, vor allem die Grünlandnutzung  in den 130 

Wiesentälern und auf den Bergwiesen, soll beibehalten werden.  

 

 Dieser Aussage wird grundsätzlich zugestimmt, sollte aber insoweit 

differenziert werden, als dass im östlichen Hintertaunus (Bereiche 

Wehrheim, Usingen und Grävenwiesbach) große ackerbaulich gen-135 

utzte Flächen mit entsprechend ausgerichteten landwirtschaftlichen 

Betrieben überwiegen.  

 

 

zu 4.3 Regionaler Grünzug, S. 64 ff.  140 

 

H7 Es ist sicherzustellen, dass in einschlägigen Kontext keine Nachteile 

für betriebsdienende landwirtschaftliche Bauvorhaben im Außenbe-

reich  gem. § 35 (1) 1 und 2 BauGB  entstehen, indem die Vorrang- 

und Vorbehaltsgebiete für die Landwirtschaft vom Regionalen Grün-145 

zug materiell unberührt bleiben. 

 

 Abweichungen müssen nachvollziehbar triftig begründet sein. 

 

 150 

zu 4.4 Regionalpark, S 67 f.  

 

A8  Z4.4-3   

 Ergänzung   

 155 

 Bei der konkreten Planung der Regional parkrouten, ist auf 

agrarstrukturelle Erfordernisse, hier z. B. der Vermeidung von 

Bewirtschaftungserschwernissen für die Landwirtschaft be-

sondere Rücksicht zu nehmen.  

 160 

A9  s.o. Fortsetzung   

 

 ĂSoweit Wirtschaftswege als Routen für Wanderer und Radfahrer 

in Anspruch genommen werden, hat dies keine Widmung der 

Wege als Radwege insbes. im Sinne von §  41 Abs.1 Nr.5 StVO 165 

oder eine dermaßen widmungsgleiche Wirkung zur Folge. Dies 

kann somit auch keinen Vertrauensschutz des Publikums oder 

von dessen Seite gelten d gemachte Ansprüche hinsichtlich 

Radwegen entsprechender Wegequalitäten zu Folge haben. ñ 

 170 

 

zu 4.5 Natur und Landschaft, ökologisch bedeutsame Flächennutzung, S. 68 ff.  

 

A10 S. 69, 5. Absatz, letzter Satz  

 175 

 Änderung  

 

 ĂFür Entwicklung und Erhalt der ökolog isch bedeutsamen 

Flächen sind durch die zuständigen Landwirtschaftsbehörden, 

gemeinsam mit den Landwirten, auf kommunaler Ebene 180 

nachhaltige Bewirtschaftungskonzepte zu erarbeiten. ñ  

 

  

A11 Seite 70  2. Absatz AT  éDer Schwerpunkt liegt hierbei auf extensive r Land - 

und nachhaltiger Forstwirtschaft é  185 
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 ändern in  

 

 ĂDer Schwerpunkt liegt hierbei auf einer nachhaltigen Land - und 

Forstwirtschaft. ñ 190 

 

 Mit der Zielsetzung extensive Landwirtschaft, die in der Regel mit 

dem Ă¥kologischen Landbauñ gleichgesetzt wird, werden durch einen 

vorbereitenden Bauleitplan, wie es der RegFNP für den Bereich des 

Planungsverbandes zukünftig sein wird, Bewirtschaftungsbeschrän-195 

kungen für die betroffenen landwirtschaftlichen Betriebe ausgespro-

chen, die naturschutzfachlich nicht nachvollziehbar sind und existen-

zielle Auswirkungen auf die Betriebe haben. Weiterhin widerspricht 

die Aufnahme einer solchen Zielvorgabe in den RegFNP dem auch in 

der Bauleitplanung gültigen Gleichbehandlungsprinzip, da nur land-200 

wirtschaftliche Betriebsflächen innerhalb des Raumes des Planungs-

verbandes von der Beschränkung umfasst werden, während in den 

Flächennutzungsplänen andere Kommunen derartige Einschränkun-

gen nicht enthalten sind. 

 205 

A12 zum Thema Ökologisch bedeutsame Flächen  

 

Die Ökologisch bedeut same Flächen  sind als Vorbehaltsgebie t 

darzustellen und bei der Maßnahmenplanung im Einzelfall 

abzuwägen.  210 

 

 Dabei sollen den Interessen der Landwirtschaft und den derzeit 

von der Landwirtschaft auf den Flächen im Rahmen der guten 

fachlichen Praxis ausgeüb ten Bewirtschaftungsintensitäten eine 

stärkere Gewichtung eingeräumt werden.  215 

 

 Schließlich sind die Flächen vielfach erst durch landwirtschaftliche 

Nutzung entstanden bzw. ihre Schutzwürdigkeit begründet. Aufgrund 

der aus landwirtschaftlicher Sicht dargelegten Problemlage, der 

Zusammenfassung verschiedener Grundnutzungen zu einer ĂSam-220 

melkategorieñ und der damit verbundenen Komplexitªt der Ökolo-

gisch bedeutsamen Flächennutzung, wird es daher für dienlich 

erachtet, wenn die Ökologische bedeutsame Flächennutzung als 

Vorbehaltsgebiet ausgewiesen und bei der Maßnahmenplanung im 

Einzelfall abgewogen wird.  225 

 

 Diesen Gedankengang weiter folgend, entsteht daraus eine Ungleich-

behandlung der Gebiete, die innerhalb des Gültigkeitsbereichs des 

RegFNP liegen und solchen die von der klassischen Planungssyste-

matik (Regionalplan, Flächennutzungsplan der Kommune) erfasst 230 

sind. 

 

 

zu 4.6 Klima, S.70 ff.  

 235 

H13 Auf die besondere Bedeutung der landwirtschaftlichen Feldflur zur 

Kaltluftentstehung ist in dem Zusammenhang deutlich hinzuweisen. 

Des Weiteren trägt die landwirtschaftliche Pflanzenproduktion in 

erheblichen Umfang zur Sauerstoffbildung und zur Bindung von 

Kohlendioxid bei.  240 

 

 

zu 4.7 Erholung, S. 72 f.  

 

H14 G4.7-10 (S. 73, 1. Absatz)  245 
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 Siehe Teil II (Erläuterungen) 

 

 

A15  Ergänze Pt. G4.7-12  250 

 

ĂF¿r Sportstªtten f¿r Sportarten, die einer besonderen Koordina-

tion mit ökologischen Sensibilitäten und immissionsschutzrele -

vanten Aspekten bedürfen (Modellflug, Motorflug, Motorsport 

etc.), sollen in einem  ausreichend engmaschige n Netz gleich -255 

mäßig über den Planungsraum verteilt angeboten werden. Kon -

zentrationen gleichgearteter Sportstätten dieser Art sollen hin -

gegen vermieden werden.ñ 

 

 und entsprechende Beikarte  (§6 Abs.5 HLPG)  260 

 

 In der Beikarte sind Sportstätten für Sportarte n, die einer beson -

deren Koordination mit ökologischen Sensibilitäten und immis -

sions schutzrelevanten Aspekten bedürfen, als Bestand und Pro -

jektion zu fixieren.  265 

  

 

zu 4.7.1 Grünflächen, S. 73 ff.  

 

A16   Die Darstellungssignatur ist dahingehend weiter zu d ifferen zie-270 

ren, daß detailliertere Grenzlinien zwischen einzelnen Nutzungs -

intensitäten gezogen werden können.  

 

 Die aktuelle Signatur reicht dabei vom Grillplatz bis zum Golfplatz 

 275 

  

zu 4.8 Bodenschutz, S. 76 f.  

 

A17 AT S.110 

 280 

Die Darstellung, dass die s toffliche Belastung und der struktu -

relle Zustand der oberirdischen Gewässer zu einem hohen Pro -

zentsatz landesweit dem hessischen Güteziel der Güteklasse II 

entsprechen (S.110 Textteil zum Regionalen Flächennutzungs -

plan), ist zu korrigieren.  285 

 

Dies mag für die stoffliche Belastung zutreffen, der strukturelle Zu-

stand wurde im Bewirtschaftungsplan (Kap.5, S.17) deutlich schlech-

ter bewertet.  

 290 

H18  

 

 Siehe Teil II (Erläuterungen) 

 

zu 5 Verkehr  295 

 

A19 G5-6  formuliere  

 

ĂDie Rahmenbedingungen f¿r nicht motorisierte Mobilitätsfor -

men sollen auf kommunaler und regionaler Ebene verbessert 300 

werden.ñ 

 

Dazu gehören nicht nur Radfahrer und Fußgänger. 

 

 305 

A20 G5.4-2  ergänze um S ätze 
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ĂDurch fahrradtouristische Nutzungsempfehlungen ändert sich 

an der Zweckwidmung von Wirtsch aftswegen nichts, die Benut -

zung zwecvks nicht -landwirtschaftlicher Mobilität erfolgt unter 310 

Hinnahme der landw. und forstw. nutzungsty pischen Gefahren.  

Der zweckwidmungkonforme Verkehr hat auf Wirtschaftswegen 

Vorrang vor touristischen Wegebenutzu ngen.ñ 

 

Ansonsten wären Erörterungen um Konflikte mit der Landwirtschaft 315 

sowie um Haftungsproblematiken unausweichlich und berechtigt. 

 

 

 

zu 6.1 Grundwasser  320 

 

 In dem Kapitel sind Aussagen zur Vermeidung von Schadstoffein-

trägen in das Grundwasser und Oberflächenwasser getroffen. In der 

Begründung zu Ziffer 6.1, S. 108, 3. Absatz wird hier insbesondere 

zur landwirtschaftlichen Nutzung Bezug genommen.  325 

 

A21 Die Passage,  

 

 dass vor allem die landwirtschaftliche Nutzung so betrieben wer -

den müsse, dass sie keine Verun reinigungen oder Nähr stoffan -330 

rei cherungen des Grund - und Oberflächenwassers über das  zu-

lässige Maß hinaus hervorrufe und daß j e nach den naturräum -

lichen Voraussetzungen (Stärke und Art der Deckschichten, Bo -

den, Vegetation u. a.) Gülleausbringung und D üngemitteleinsatz 

erheblich reduziert und der Pestizideinsatz sogar ganz unter las -335 

sen werden  sollen ,  

 

 ist zu streichen.  

 

 In der Begründung wird auf der Ebene der vorbereitenden Bauleitpla-340 

nung vorgreiflich bestehender einschlägiger Fachgesetze argumen-

tiert wird. Düngung und Pflanzenschutz sind dabei bereits ausrei-

chend durch die Hessische Wasserschutzgesetzgebung, durch die 

Düngeverordnung und durch das Pflanzenschutzgesetz geregelt und 

entsprechend reglementiert. Die Landwirtschaft ist sich ihrer Verant-345 

wortung für den Grundwasserschutz bewusst und trägt dem Ressour-

censchutz mit ihrem Handeln Rechnung. 

 

 

A22 Grundwassersicherung  350 

Für die Wasserversorgung und den Grundwasserschutz sind 

ĂVorranggebiete f¿r die Grundwassersicherungñ zu definieren 

und in  den Karten der Planwerke darzustellen. In diesen Gebie -

ten hat  der Schutz des Grundwassers Vorrang vor Fläche nan-

sprüchen, von denen Grundwasser gefährdende Wirkungen aus -355 

gehen können und die Nutzung des Grundwassers für die Trink -

wasserversorgung Vorrang  vor anderen, entgegenstehenden 

oder einschränkenden Nutzung sansprüchen.   

Zur Abgrenzung dieser Vorranggebiete sind die ausgewiesenen 

oder beantragten Trinkwasserschutzgebiete (einschließlich Zone 360 

III/IIIA) heranzuziehen. Soweit keine Trinkwasserschutzgebi ete 

vorliegen, sind die Einzugsgebiete zu bestimmen und darzuste l-

len.  
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A23 G6.1.8  Die aktuelle Formulierung im Text: G6.1.8 ĂDie f¿r die Trinkwas-365 

serversorgung genutzten Grundwasserressourcen sind für di e-

sen Zweck langfristig zu sichern und vor qualitat iven Be einträch -

tigungen zu sch¿tzenñ muss den Charakter und Stellenwert ei -

nes landesplanerischen Zieles erhalten (Z6.1.8).  

A23a Z6.1.9 Die Zielaussage in Z6.1.9 ĂIn den Zonen I u. II der Trinkwasser-370 

schutzg ebiete hat die Nutzung des Grundwassers für die Trink -

wasserversorgung Vorrang vor anderen, entgegenstehenden 

oder einschrªnkenden Nutzungsanspr¿chenñ muss auf die 

Trinkwasserschutzzone III/IIIA erweitert werden.  

 375 

 

zu 6.3 Hochwasserschutz, (AT S. 111 ff.)  

 

H24  

 380 

 Siehe Teil II (Erläuterungen) 

  

 

 

zu 8.2 Regenerative Energien, (AT S. 126 f.)  385 

 

A25 Im Kapitel 8.2 Regenerative Energien  ist eine Ergänzung des 

Text teils insoweit erforderlich, als das großflächige Photovol -

taikanlagen nicht auf landwirtschaftlichen  Flächen, sondern 

vorrangig auf z. B. Konversionsflächen, Industriebrachen und 390 

Dächern errichtet werden.   

 

 Landwirtschaftliche Flächen müssen dauerhaft der Produktion von 

Grundnahrungsmitteln, von Futtermitteln zur Versorgung der Tiere, 

dem Gartenbau, dem Weinbau und der Erzeugung von Biomasse 395 

vorbehalten bleiben. 

 

 

zu 8.2.1 Windenergienutzung (AT S.127 f.)  

 400 

Änderungen / Ergänzungen:  

 

A26 Z8.2.1-1 Es ist in einem Abs.2 festzulegen, daß bereits die erste WKA an 

einem anderen Standort dann als raumbedeutsam g ilt, wenn sie 

(noch festzulegende) Ausmaße in Umfang und Sichtbarkeit über -405 

schreitet.  

 

A27 Z8.2.1-3  In den ĂVorranggebieten f¿r Windenergienutzungñ, die sich mit 

der Festlegung Wald überlagern, sind Rodungen nur im für die 

Errichtung und den Betrieb  der Windenergieanlagen notwen di -410 

gen Umfang gestattet.  

 

 Daß eine Waldumwaldlung nur im erforderlichen Maße zulässig ist, 

ergibt ich aus geltendem Recht (u.a. Eingriffsminimierungsgebot). 

Jedoch ist mit zu berücksichtigen, daß auch betriebsbedingt (Luft-415 

verwirbelung durch Wald etc.) Wald als Störfaktor beseitigt werden 

können muß (vgl. A33).     

 

 

Zum Verfahren:  420 

 

Diese Anregungen gelten vor allem für den Fall, daß eine Aus -

kopplung der Thematik "Windenergie" aus dem aktuell en zur 
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Stellungnahme offenliegenden bzw. offengelegenen  Gesamt -

planungs kontext (separate Abarbeitung) vorgesehen werden 425 

sollte.  

 

Einem solchen Vorgehen würde ausdrücklich nicht zugestimmt.  

 

A28  Vorrangzonen für die Windenergienutzung sind im RegFNP bzw. 430 

RegPl zu fixieren.  

 

 Aus einem Wegfall der Vorrangstandortplanung im RegFNP oder 

RegPl ergäbe sich eine kaum vorausschaubare Entwicklung der 

Windkraftnutzungs-Entwicklung im Planungsraum.  435 

 

 Dies widerspräche dem mit dem BauGB in der am 01.01.1997 

gültigen Fassung initial verfolgten Ziel, der kommunalen Planung ein 

Instrumentarium an die Hand zu geben, Vorrangzonen- bzw. sich 

daraus ergebende Ausschlußzonenplanung an einem im regionalen 440 

Zusammenhang entwickelten Rahmen zu orientieren. 

 

 Es ist im übrigen zu erwarten, daß im Falle einer Nach-Einarbeitung 

des Komplexes ĂWindenergienutzungñ in RegFNP/RegPl einer erneu-

te Offenlage der in Rede stehenden Planwerke anstünde.  445 

 

 Vgl. hierzu auch §6 Abs.5 Satz 2 u. §10 Abs.4 HLPG 

 

A28a Eine in Sachen WKA -Standorte wirksame Planung muß sicher -

stellen, daß für jeden Standort  450 

 

ǒ nicht nur eine (erfolgte) Abschichtung in der Regel (!) 

limi tierender Parameter statt findet, die selbst, soweit 

keine nicht abwägungsfähigen rechtsverbindlichen 

Normen, abwägungsanhängig werden müssen,  455 

  

ǒ sondern gleichzeitig eine umfassende Abwägung  der 

Belan ge der Windenergie nut zung gegen alle anderen 

relevanten  Belange je Einzelstandort nachgewiesen 

werden kann.  460 

 

A29  Windenergie und Artenschutz   

 

Essentielle Belange des Artenschutzes sind nicht abwägbar. 

Soweit solche Belange vorliegen, sind sie  als  Ausschlußfaktor  465 

zu behandeln . 

 

Ansonsten, wenn sie zwar bekannt wären, aber erst bei der konkreten 

Standortnutzung Beachtung fªnden, lªge ggf. eine ĂFake-Planungñ 

vor. 470 

 

A29b Von den Vorrangflächen abzude ckende Mindestanteile des jew. 

Gesamtplanungsraumes sind nicht als Voraussetzung für die 

Planung nach A 28a zu beziffern, vielmehr wäre eine derartige 

Größe wie alle anderen Belange in die Abwägung einzustellen.   475 

 

A30  Für die Landschaftsbildanalysen einschließlich Ermittlung der 

Sichtbarkeitsrªume ist als ĂWorst Caseñ eine Fl¿geltiphºhe von 

210 m anzusetzen  

 480 

Dies ist die max. Flügeltipposition bei der größten WKA auf dem 

Binnenland-Markt  - Fuhrländer FL 2500 (Daten 2,5 MW, 160m Turm, 

100m Rotor).  
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Hierbei ist vor allem ein im wesentlichen störungswirksamer 485 

vertikaler Sektor zwischen 60m (Flügeltip -Tiefststand VESTAS 

80) und 210m Höhe (Data FL 2500) zu berücksichtigen.   

 

A31 Die in A 27 angegebenen Mindestwerte gelten  gleichermaßen für 

die kipphöhenbedingten Mindestabstände von WKA zu 490 

spezifisch sensiblen Objekten (Straßen,...).  

 

A32   Mindestabstände von WKA zu Strassen und zu anderen 

Verkehrswegen sind mit mindestens 400m an zusetzen, um eine 

Eiswurfgefahr auszuschließen  (vgl. WECO Studie). 495 

 

A33  In die Abwägung ist als entgegenstehender Belang mit 

einzubeziehen, daß auch ggf. Wald zur Herstellung 

wirtschaf tlicher Betriebsbedingungen fallen müßte.  

 500 

Dem könnte ansonsten in der Regel nur durch eine spätere 

Ausnutzung eines Standortes mit ggf. relativ höheren WKA begegnet 

werden.  

 

A34  Grundsatzbeschlüsse öffentlicher Träger oder für die 505 

Regionalplanung oder die Regionale Flächennutzungsplanung 

zuständiger Organe hinsichtlich des A usschlusses von 

besonders geschützten Gebieten (Naturparke, GEO -Parke,...) 

sind mit einer nachvollziehbar nachzuweisenden hohen 

Gewichtung in die Abwägung einzustellen.   510 

 

A35  Bei Vogelzuglinien ist die gesamte Zugfrontbreite in den 

überregionalen Vogelzug korridoren zu berücksichtigen.  

 

A35a WKA Standorte sollen dort nicht vorgesehen werden, wo zu 515 

erwarten ist, daß sich im Worst Case zwischen Wolkendecke und 

WKA Flügeltip in hinreichendem zeitlichem Umfang kein freier  

Luftraum zum Überflug ergeben würde.   

 

Gerade Jungvögel sind nicht an die Änderung des zu überfliegenden 520 

Landschaftsprofils durch v.a. die Neuerrichtung von dynamisch 

wirksamen Elementen adaptiert, soweit eine hinreichende Adaptation 

dahingehend überhaupt möglich wäre. 

 

 525 

zu 9 Rohstoffsicherung, S. 135 ff.  

 

H36  

 

 Siehe Teil II (Erläuterungen) 530 

  

 

zu 10.1 Landwirtschaft, S. 139 ff.  

 

H37  535 

 

 Siehe Teil II (Erläuterungen) 

 

 

A38 G10.1-4 Die Entwicklung von zukunftsfähigen landwirtschaftlichen 540 

Betrieben ist nicht n ur in den im Entwurf genannten Teilräumen  

zu gewährleisten.  
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 Auch in anderen Teilräumen, so z. B. im Naturraum Östlicher 

Hintertaunus, sind wirtschaftlich gut aufgestellte Betriebe vorhanden, 545 

die längerfristig in der Generationenfolge zukunftsfähig sind. Die 

unter Ziffer G10.1-6 genannten Grundsätze sind insoweit redaktionell 

und inhaltlich zu überarbeiten. 

 

 550 

A39  Z10.1-10 Die unter Ziffer Z10.1-10 genannten landwirtschaftlichen Ziele sind 

zwingend wieder vollständig wie folgt aufzunehmen: 

 

 ĂIm āVorrangg ebiet für Landwirtschaft ó hat die landwir tschaft -

liche Bodennutzung Vorrang vor anderen Nutzungsansprüchen. 555 

Nutzungen, die die landwirtschaftlichen Belange beeinträchtigen 

kºnnen, sind hier nicht zulªssig.ñ  

 

 Nach öffentlichen Belangen der Landwirtschaft ist die planerische 

Abschwächung der landwirtschaftlichen Zielformulierung keinesfalls 560 

akzeptabel. 

 

 

zu 10.2 Wald und Forstwirtschaft, S. 141 ff.  

 565 

A40   

 Die Flächen Wald, Zuwachs  sollten nochmals auf Grundlage der 

in der Begründung auf Seite 140 genannten  Prüfkriterien auf ihre 

Eignung hin geprüft werden.  

  570 

 Sie entsprechen nach hiesiger Auffassung nicht den in der 

Begründung enthaltenen Kriterien. 

 

  

 575 

Kartenteil  

 

H41  

 

 Siehe Teil II (Erläuterungen) 580 

 

 

A42  Kennzeichnung bzw. Eintragung von bestehenden Schul standor -

ten als Gemeinbedarfsfläche  

 585 

Folgende Schulstandorte sind im Plan zu ergänzen und ebenfalls 

als ĂGemeinbedarfsflªche bebautñ darzustellen. 

  

Bad Homburg v. d. Höhe  

  590 

ǒ Landgraf -Ludwig -Schule  

  

ǒ Grundschule Dornholzhausen  

 

ǒ Grundschule im Eschbachtal  595 

 

ǒ Weitere Gemeinbedarfsfläche   

 

In Bad Homburg besteht Bedarf für den Neubau der 

Pestalozzischule als verbundene Lernhilfe- und Sprachheil-600 

schule, da die derzeitige Fläche des Schulgrundstücks nicht über 

eine hinreichende Größe verfügt. 
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Oberursel  

  605 

ǒ Grundschule Mitte  

 

Königstein  

 

ǒ Grundschule Mammolshain  610 

 

Schmitten  

 

ǒ Grundschule Oberreifenberg  

 615 

 Der Standort ist zu korrigieren  

 

 Zur Verdeutlichung der angeregten Kennzeichnungen sind für jeden 

Standort anhängend zwei Planausschnitte beigefügt (siehe Teil II zu 

A42). 620 

 

 

A43 Steinbach  

 

  nderung ĂHotelñ in ĂSchuleñ 625 

 

 

A44 Schmitten  

 

 Eintrag ĂGr¿nflªche Sportñ 630 

 

 

A45 Oberursel  

 

 Eintrag SO - Bildung  635 

 

 

H46 Umweltbericht  

 

 Die Schutzgüter sind aufgeführt, behandelt und Wechselwirkungen 640 

aufgezeigt. Zum Schutzgut Mensch und sonstige Sachgüter werden 

aus hiesiger Sicht dabei landwirtschaftliche Gesichtspunkte verkannt.  

 Die landwirtschaftliche Bodennutzung und die damit verbundene 

Tierhaltung stellen aber ein wesentliches und umfassendes Kriterium 

zur Aufrechterhaltung unterschiedlicher Funktionen der 645 

Freiräume/Feldflur dar.  

 

 

A47 Neben den Auswirkungen auf die landwirtschaftlichen 

Feldflurfunktionen sind im Umweltbericht gemäß § 2 Abs. 4 650 

i.V.m. § 1 Abs. 6 Ziff. 7 Buchstabe f) BauGB insbesondere auch 

Auswirkungen auf die Flächenverfügbarkeit für die Produktion 

von nachwachsenden Rohstoffen zur energetischen Verwertung 

zu beschreiben u nd zu bewerten.  

 655 

 

A48 Im Rahmen der Planumweltprüfung müssen hiervon ausgehend 

die Auswirkungen auf die Landwirtschaft gemäß den 

methodischen Grundlagen ebenfalls ermittelt, beschrieben, 

dargestellt und Alternativen aufgezeigt werden. Folgende 660 

Prüfkriterien  sind zu benennen:  
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ǒ Verluste und Zerschneidungen landwirtschaftlicher 

Produktionsflächen  

 665 

ǒ Sonstige Störungen der Agrarstruktur  

 

ǒ Einzelbetriebliche Betroffenheiten (Flächenverlust qualitativ 

und quantitativ)  

 670 

ǒ Auswirkungen auf einzelbetriebliche Existenzen, 

Arbeitsplätz e in der Landwirtschaft  

 

ǒ Beeinträchtigungen landwirtschaftlicher 

Betriebsentwicklungen auch im Rahmen von baulichen 675 

Vorhaben im Außenbereich  

 

ǒ Nutzung und Belastung von landwirtschaftlichen 

Wirtschaftswegen  

 680 

ǒ Auswirkungen auf die regionale Bereitstellu ng von 

Nahrungsmitteln  

 

ǒ Auswirkungen auf die Flächenverfügbarkeit für die 

Produktion von nachwachsenden Rohstoffen zur 685 

Energiegewinnung  

 

ǒ Beeinträchtigung von Biotoptypen, die durch 

landwirtschaftliche Nutzung geprägt sind, z. B. ökologisch 

bedeutsames Grünland . 690 

 
 

Landwirtschaftliche und forstwirtschaftliche Hinweise, 
Anregungen und Bedenken zum Gemeindeteil für den 
Hochtaunuskreis  695 

 

H49 Vorbemerkungen  

 

 Im Themenfeld Landschaft ist jeweils auch kurz die Landwirtschaft 

erwähnt, wobei der Schwerpunkt auf natur- und 700 

landschaftsschutzfachlichen Aussagen liegt. Nach hiesiger 

Auffassung ist hierbei der Landwirtschaft und der von ihr ausgeübten 

Feldflurfunktionen (Ernährungsfunktion, Einkommensfunktion, 

Arbeitsplatzfunktion, Erholungsfunktion und in Teilbereichen 

Schutzfunktionen im Landschafts-, Biotop- und Artenschutz, 705 

Bodenschutz, Klimaschutz, Wasserschutz) eine größeres Gewicht bei 

der gemeindlichen Betrachtung beizumessen (vgl. hierzu auch den 

landwirtschaftlichen Fachplan Südhessen 2004). 

 

 Dabei ist die die Feldflur prägende landwirtschaftliche 710 

Flächennutzung, notwendige Voraussetzung für deren 

Funktionserfüllung. Die Landwirtschaft kann die ihr zugewiesene 

Gemeinwohlfunktion nur dann erfüllen, wenn eine ordnungsgemäße, 

nachhaltige landwirtschaftliche Flächennutzung ökonomisch tragfähig 

erfolgen kann. Dies muss letztendlich auch im Interesse der 715 

jeweiligen Städte und Gemeinden liegen. 

 

 Zur Notwendigkeit einer verstärkten Berücksichtigung der 

Landwirtschaft im Gemeindeteil, wird u. a. auf die Aussagen des 

Landwirtschaftlichen Fachplans Südhessen 2004 sowie auf den 720 

Landschaftsplan UVF, hier Teil B, Kommunale Leitbilder für die 
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verbandsangehörigen Städte und Gemeinden im Planungsraum  

verwiesen.  

 

 725 

A50 An geeigneter Stelle ist das mittel und langfristige Ziel, der 

Innenentwicklung einen zunehmenden Vorrang zuzumessen, 

ausdrücklich festzuschreiben.  

 

 Flächenressourcen sind nur begrenzt vorhanden. Die Abwägung 730 

zwischen dem Schutz- und Erhaltungsziel ĂKulturlandschaftñ und den 

Gemeindeentwicklungszielen muß nachvollziehbar dargelegt werden.  

 

H51  Friedrichsdorf: 

 735 

 

 Gemarkung:  Köppern 

 

Örtlichkeit:  Fläche für Gemeinbedarf, geplant /Weiterführende 

Schule zwischenSaalburgsiedlung (Wehrheim) 740 

und Quarzitsteinbruch in der Gemarkung 

Köppern. 

 

 Bei dem betreffenden Bereich handelt es sich um Wald gem. § 1 

HForstG, hier Schutzwald nach § 22 HForstG.  745 

 

:Bei der betreffenden Walfläche handelt es sich um Schutzwald nach 

§ 22 HForstG. Gemäß § 22 (5) HForstG bedarf die Rodung und 

Umwandlung von Schutzwald in eine andere Nutzungsart der 

vorherigen Aufhebung der Erklärung und der Genehmigung durch die 750 

Obere Forstbehörde. Hierauf ist hinzuweisen. 

 

H52 Grävenwiesbach: 

 

 755 

 Gemarkung:  Grävenwiesbach 

 

Örtlichkeit:  Feldflur östlich der Ortslage (VS-172 gem. 

umweltbericht) 

 Sonstige regional bedeutsame Straße, geplant 760 

 

 Überprüfung des im Planwerk dargestellten Trassenverlaufs im 

Hinblick auf die Minimierung von Eingriffen in die Agrarstruktur. 

 

 Der im RegFNP-Entwurf 2009 dargestellte Trassenverlauf 765 

zerschneidet die landwirtschaftliche Feldflur. Gemäß Ziffer 5.2 

Straßenverkehr, S. 95, des Allgemeinen Teils, handelt es sich bisher 

nur um eine Zielvorstellung, die nachrichtlich übernommen wurde.  

 

  770 

H53  Gemarkung Grävenwiesbach 

 

  Örtlichkeit:    

Wohnbaufläch geplant am südlichen Ortsrand 

von Grävenwiesbach, zwischen der L 3457 775 

und dem Bahnhof Grävenwiesbach (W-6702 

gem. Umweltbericht) 

 

  Die Wohnbaufläche überplant einen im Nebenerwerb 

bewirtschafteten landwirtschaftlichen Betrieb. 780 
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H54  Königstein: 

 

 Gemarkung:  Falkenstein 785 

 

 Örtlichkeit:  Sonderbaufläche Klinik, geplant 

 

 Berücksichtigung eines wertvollen Buchenwaldbestandes im Rahmen 

der Plankonkretisierung 790 

 

H55  Oberursel: 

 

 Gemarkung:  Oberursel 

 795 

 Örtlichkeit:  Sondergebiet Klinik, geplant (Klinik Hohe Mark) 

  Südliche Erweiterungsfläche (S-6046 gem. 

Umweltbericht) 

 

 Beachtung forstlicher Belange 800 

 

H56  Gemarkung: Oberursel 

 

 Örtlichkeit:  Dornbachaue zwischen der A 61 und der K 764 

 805 

 Ggf. vorbeugende Hochwasserschutzmaßnahmen sollten nur im 

Einklang mit der Landwirtschaft durchgeführt werden. 

 

 In dem entsprechenden Feldflurbereich findet eine landwirtschaftliche 

Nutzung mit Acker und Grünland statt. 810 

 

  

A57 Usingen: 

 

 Gemarkung:  Eschbach 815 

 

 Örtlichkeit:  Westlicher Ortsrand von Eschbach, südlich der K 

727 

  (WZ-3006 gem. Umweltbericht) 

 820 

 Rücknah me der geplanten Waldzuwachsfläche  

 

 Die geplante Waldzuwachsfläche hat keinen Waldanschluss und ragt 

südlich in die landwirtschaftliche Feldflur. Die noch nutzbare Feldflur 

würde z.T. auf eine Breite von 90m reduziert, Schattenwurf und 825 

andere Waldrandeffekte würden zusätzliche 

Bewirtschaftungserschwernisse bewirken. 

 

 

A58  Weilrod: 830 

 

 Gemarkung:  Gemünden 

 

 Örtlichkeit:  Wald, Zuwachs an der Feldflur-/Waldrandgrenze 

nördlich der Ortslage Gemünden bzw. der K 739 835 

 

 Rücknahme der Fläche Wald, Zuwachs  und Darste llung als 

Ökologisch bedeutsame Flächennutzung.  

 

 Die Fläche ist bereits teilweise am östlichen Rand mit einem 840 

Feldgehölz bestockt. Die Restfläche ist ansonsten Teil der 
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landwirtschaftlichen Feldflur. Bei Anlage eines Hochwaldes kommt es 

zur Beschattung der westlich angrenzenden landwirtschaftlich 

genutzten Flächen. Aus landespflegerischer Sicht wird daher 

angeregt, den Bereich als Ökologisch bedeutsame Flächennutzung 845 

darzustellen und im Falle einer Maßnahmenplanung eine gelenkte 

Sukzession mit Feldgehölzen durchzuführen. 

  

 

A59  Gemarkung:  Niederlauken 850 

 

 Örtlichkeit:  Fläche Wald, Zuwachs in der nordöstlichen 

Feldflur von Niederlauken 

  (WZ 3004 gem. Umweltbericht) 

 855 

 Rücknahme der großflächigen Fläche Wald, Zuwachs  und 

Darstellung als Fläche für die Landbew irtschaftung.  

 

 Eine nachvollziehbare Abwägung insbesondere der Belange der 

Landwirtschaft gegenüber der im Planentwurf vorgesehenen 860 

Nutzungen liegt nicht vor und ist damit nicht prüfbar. 

 

 Die Waldzuwachsfläche hat nur am östlichen Rand Waldanschluss 

und liegt ansonsten inmitten der landwirtschaftlichen Feldflur. Die 

Fläche wird im Bestand landwirtschaftlich genutzt. Aufgrund der 865 

großflächigen Ausdehnung (19,5 ha) kommt es zu einer gravierenden 

Störung der Agrarstruktur mit existentiellen Flächenverlusten für die 

örtliche Landwirtschaft. 

 

H60  Gemarkungen  Neuweilnau, Riedelbach, Altweilnau 870 

 

 Örtlichkeit:  Grünfläche / Friedhof (Friedwald) innerhalb 

bestehender Waldflächen 

 

 Die Ausführung des bestehenden sowie des geplanten Friedwaldes 875 

sind mit dem Forstamt Weilrod abgestimmt 

 

 

Bad Homburg am 04.11.2009 

 880 

Tilman Kluge 
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TEIL II  -  Erläuterungen  
 
 885 
zu A1 Landwirtschaft trägt innerhalb der polyzentrischen Struktur des 

Rhein-Main-Gebietes wesentlich zur nachhaltigen Sicherung des 
Freiraums bei. Dies bezieht sich nicht nur auf die Erhaltung der 
Kulturlandschaft, z. B. in den benachteiligten Bergregionen des 
Taunus. Der offenen Feldflur, als Teil des Freiraums, ist darüber 890 
hinaus auch eine Ernährungs-, Einkommens- und 
Arbeitsplatzfunktion zuzuordnen.  

 
 vgl. hierzu auch den Landwirtschaftlichen Fachplan Südhessen 

2004. 895 
 
 Das Kapitel enthält Aussagen zu den einzelnen Strukturräumen, 

wobei der südliche Bereich des Hochtaunuskreises dem 
Verdichtungsraum als Teil des Ordnungsraums angehört. Der 
nördliche Teil des Hochtaunuskreises ist dagegen nur dem 900 
Ordnungsraum zugehörig. 

 
 In dem Kapitel fehlen Aussagen zur Landwirtschaft, hier im 

Verdichtungsraum. Wenngleich der Verdichtungsraum Rhein-Main 
primär die Funktion eines Wirtschaftsraums von europäischer 905 
Bedeutung einnimmt, so kommt der Landwirtschaft und der 
landwirtschaftlich genutzten Feldflur innerhalb der polyzentrischen 
Struktur des Verdichtungsraums ebenfalls eine herausragende 
Bedeutung zu. 

 910 
 
zu A2 Neben der klassischen Ernährungsfunktion durch Produktion 

hochwertiger landwirtschaftlicher Erzeugnisse, hat der 
Wirtschaftsfaktor Landwirtschaft im Verdichtungsraum auch eine 
ökonomische Funktion hinsichtlich seiner Einkommens- und 915 
Arbeitsplatzfunktion, so z. B. im Bereich Steinbach, Oberursel, Bad 
Homburg und Friedrichsdorf (vgl. hierzu Landwirtschaftlicher 
Fachplan Südhessen 2004).  

 
 920 
zu A3 Landwirtschaft leistet einen bedeuteten Beitrag zur Pflege der 

Ăweichenñ Standortfaktoren, hier insbesondere dem Aufbau und der 
Entwicklung des Regionalparks. Die Landwirtschaft bringt sich dabei 
zwischenzeitlich in vielfältiger Weise ein, so z. B. u. a. durch die 
Agrar-Kultur-Achse Oberursel als ein zu nennendes 925 
Regionalparkprojekt. Des Weiteren ist meine Behörde, in 
Zusammenarbeit mit anderen Akteuren, derzeit aktiv damit befasst, 
in Zusammenhang mit der Neuausrichtung des Regionalparkprojekts 
zu einer ĂErlebnisWelt Regionalpark RheinMainñ, Konzepte mit zu 
entwickeln, die primär  von der Landwirtschaft getragen werden. Die 930 
erarbeiteten Konzepte tragen dabei wesentlich dazu bei, die 
verbleibenden Freirªume in der ĂStadtlandschaftñ des Rhein-Main-
Gebietes zu entwickeln. Der Regionalpark versteht sich dabei für die 
Bewohner des Raumes zukünftig als Gestalter und Anbieter 
hochwertiger Freizeitprodukte mit Landschaftsbezug, wobei die 935 
Landwirtschaft eine tragende Rolle spielt. 

 
 
zu H4 Gemäß dem allgemeinen Textteil, sollen die zentralen Orte, als 

Standorte überörtlich bedeutender Infrastruktureinrichtungen, als 940 
wesentliche Elemente einer dezentralen/polyzentralen 
Siedlungsstruktur und als Ziel-/Verknüpfungspunkte im Regional- 
und Nahverkehr gesichert werden. Unter Ziffer 3.2 Zentrale Orte 
sind dabei die Oberzentren, Mittelzentren und Grundzentren und 



- 18 - 

ihre jeweilige Funktionszuweisung beschrieben. Hierzu zählt auch 945 
die Ausweisung zusätzlicher Wohnsiedlungs- und Gewerbeflächen. 
Dabei ist nach öffentlichen Belangen der Landwirtschaft darauf 
hinzuweisen, dass diese Flächen vielfach einer landwirtschaftlichen 
Nutzung unterliegen. Eine Inanspruchnahme dieser Flächen für 
Maßnahmen der Entwicklung von Siedlungs- und Gewerbeflächen, 950 
muss insofern auch auf die Belange der Landwirtschaft Rücksicht 
nehmen. 

 
 
zu A5 In dem Kapitel ist unter G4.1-1 Seite 62, 1. Absatz dargelegt, dass 955 

der Freiraum insgesamt und mit seinen ökologischen, 
ökonomischen und sozialen Funktionen für eine nachhaltige 
Raumentwicklung gesichert werden soll. Gemäß meiner Anregung 
vom Vorentwurf des RegFNP 2007, hat die Landwirtschaft textlich in 
dem Kapitel zwischenzeitlich eine stärkere Gewichtung erfahren. 960 
Dem wurde insoweit Rechnung getragen, als das in der Begründung 
zu 4.1 folgender Satz eingefügt wurde: Land- und forstwirtschaftlich 
genutzte Bereiche leisten einen erheblichen Beitrag zur Sicherung 
des Freiraums. 

 965 
 Andererseits ist im gleichen Kapitel, auf, dargelegt, dass der 

RegFNP die Rahmenbedingungen zur Freiraumsicherung durch 
Festlegung von Vorranggebieten für einzelne, besonders 
bedeutsame Freiraumfunktionen vorgibt. Die darauf folgende 
Aufzählung der Vorranggebiete im Textteil ist zwar nur beispielhaft, 970 
aber im wesentlichen rein naturschutzrechtlich ausgerichtet. Der 3. 
Satz des 1. Absatzes ist insoweit um zu ergänzen. 

 
 Daher kommt der Landwirtschaft, im Sinne der Erhaltung einer die 

Region prägenden Kulturlandschaft zur Freiraumsicherung, eine 975 
besondere Bedeutung zu. Hierzu ist die Erhaltung und Sicherung 
einer existenzfähigen, regionalen Landwirtschaft unerlässlich. Die 
Landwirtschaft, als eine der besonders bedeutsamen 
Freiraumnutzungen, sollte demnach auch entsprechend im Textteil 
benannt und gewürdigt werden. Dies auch gerade im Hinblick 980 
darauf, dass die im Planwerk dargestellten Bereiche Vorrang- und 
Vorbehaltsgebiete für Natur und Landschaft und Ökologisch 
bedeutsame Flächennutzung vielfach erst durch eine 
standortangepasste landwirtschaftliche Bodennutzung entstanden 
sind und nur durch eine entsprechende Weiterbewirtschaftung 985 
erhalten und entwickelt werden können. 

 
 
zu H6 Die Landwirtschaft hat in dem Naturraum insoweit nicht nur eine 

landschaftspflegerische Funktion (Grünlandnutzung in den 990 
Wiesentälern und auf den Bergwiesen), sondern auch eine wichtige 
ökonomische Funktion in dem Naturraum. 

 
 
zu H7 Der RegFNP enthält die bisherige regionalplanerische Kategorie 995 

Regionaler Grünzug. Gemäß Ziffer Z4.3-2 darf die Funktion der 
Regionalen Grünzüge nicht durch andere Nutzungen beeinträchtigt 
werden. Die Darstellung Regionaler Grünzug überlagert dabei 
vielfach die Vorrang- und Vorbehaltsgebiete Landwirtschaft, wobei 
in der Begründung zu 4.3 ausgesagt ist, dass den Belangen der 1000 
Landwirtschaft, einschließlich des Erwerbsgartenbaus sowie der 
Forstwirtschaft Rechnung getragen werden soll. 

 
 Da das Planwerk des RegFNP übernimmt zukünftig die Funktion der 

vorbereitenden Bauleitplanung, hier des Flächennutzungsplanes.  1005 
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zu A8 Gemäß Zielvorgabe, hat im Vorranggebiet Regionalparkkorridor 

édie Schaffung und Erhaltung von Grünverbindungen für die 
Gliederung, Gestaltung und ökologische Verbesserung der Land-1010 
schaft einschließlich des Fuß- und Radwegenetzes zur Erschließung 
des Erholungs- und Erlebnisraums Vorrang entgegenstehenden 
Nutzungsansprüchen. Nutzungen, die diese Funktionen beeinträch-
tigen können, sind nicht zulässig. 

 1015 
 Der Funktionszuweisung wird im Grundsatz zugestimmt, wenngleich 

darauf hingewiesen werden muss, dass die Regionalparkkorridore 
größtenteils durch die landwirtschaftliche Feldflur verlaufen. In der 
Begründung zu 4.4, 4. Absatz, ist hierzu ausgesagt, dass die 
Interessen Erholung, Naturschutz, Entwicklung der Kulturlandschaft 1020 
und der Landwirtschaft gebündelt werden. Der Textteil sollte 
insoweit ergänzt werden, als dass bei der konkreten Planung der 
Regionalparkrouten, auf agrarstrukturelle Erfordernisse, hier z. B. 
der Vermeidung von Bewirtschaftungserschwernissen für die 
Landwirtschaft besondere Rücksicht zu nehmen ist. 1025 

 
 Das Regionalparkkonzept ist dabei wesentlicher Ăweicherñ 

Standortfaktor zur Verbesserung des Images der Region RheinMain. 
Die Landwirtschaft leistet in dem Zusammenhang einen bedeuteten 
Beitrag zur Pflege und Entwicklung des Ăweichenñ Standortfaktors 1030 
Regionalpark. Die Landwirtschaft bringt sich dabei zwischenzeitlich 
in vielfältiger Weise ein, so z. B. u. a. durch die Agrar-Kultur-Achse 
Oberursel, als ein zu nennendes Regionalparkprojekt. Des Weiteren 
ist meine Behörde, in Zusammenarbeit mit anderen Akteuren, 
derzeit aktiv damit befasst, in Zusammenhang mit der Neuausrich-1035 
tung des Regionalparkprojekts zu einer ĂErlebnisWelt Regionalpark 
RheinMainñ, Konzepte mit zu entwickeln, die wesentlich von der 
Landwirtschaft getragen werden. Die erarbeiteten Konzepte tragen 
dazu bei, die verbleibenden Freirªume in der ĂStadtlandschaftñ des 
Rhein-Main-Gebietes zu entwickeln. Der Regionalpark versteht sich 1040 
dabei für die Bewohner des Raumes zukünftig als Gestalter und 
Anbieter hochwertiger Freizeitprodukte mit Landschaftsbezug, wobei 
die Landwirtschaft eine tragende Rolle spielt. 

 
 Bezug nehmend auf die konkreten Darstellungen der Routen im jetzt 1045 

vorliegenden Entwurf des RegFNP 2009 wird darauf aufmerksam 
gemacht, dass diese zum Teil nicht den tatsächlich geplanten 
Routenverläufen des Regionalparks entsprechen. In diesem 
Zusammenhang ist eine nochmalige Abstimmung des Routennetzes 
mit der Dachgesellschaft erforderlich. Als Beispiel zu nennen, ist 1050 
hier die Gemarkung Kronberg/Oberhöchstadt. 

 
 
zu A9 Wirtschaftwege müssen mit Vorrang dem zweckbindungskonformen 

Verkehr erhalten bleiben, als Landwirtschaft und Forsten, ggf. 1055 
Gewässerunterhaltung. 

 
 Da das Betretungsrecht in Feld und Flur, hier insbes. §7 HENatG, 

das Radfahren nicht subsummiert, sind entsprechende 
Klarstellungen an dieser Stelle erforderlich. 1060 

 
 
zu A10 Der Satz Für Entwicklung und Erhalt der ökologisch bedeutsamen 

Flächen sind gemeinsam mit den Landwirten auf kommunaler Ebene 
nachhaltige Bewirtschaftungskonzepte zu erarbeiten (vgl. S. 69, 5. 1065 
Absatz, letzter Satz). Dies ist u. a. originäre Aufgabe der 
Fachbehörden für Landschaftspflege, bzw. der sonstigen Ämter für 
den ländlichen Raum im Gebiet des Planungsverbandes Frankfurt / 
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Rhein-Main. Vom Sachgebiet Landschaftspflege werden hier z. B. 
Maßnahmenpläne für FFH-Gebiete erarbeitet. 1070 

 
 In dem Kapitel sind im übrigen textliche Aussagen und Begrün-

dungen zu den Vorranggebieten für Natur und Landschaft, Vor-
behaltsgebieten für Natur und Landschaft sowie der Ökologisch 
bedeutsamen Flächennutzung getroffen. Die Vorrang- und Vor-1075 
behaltsgebiete Natur und Landschaft beruhen dabei auf der Regio-
nalplansystematik gem. Hessischen Landesplanungsgesetz (HLPG), 
während sich die Kategorie Ökologisch bedeutsame Flächennutzung 
auf die Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung, hier dem § 5 (2) 
10 BauGB bezieht. 1080 

 
 Gemäß Begründung zu 4.5 (S. 70, 4. Absatz), erfolgt keine Ausdif -

ferenzierung nach einzelnen Planungszielen im RegFNP. Die ökolo-
gisch bedeutsame Flächennutzung vereint verschiedene Formen 
von Grundnutzungen mit charakteristischen Eigenschaften einer Be-1085 
wirtschaftung sowie Maßnahmen gemäß § 5 (2) 10 BauGB (Kom-
pensation). 

 
 Ein Vergleich der Flächenübersicht einzelner Kommunen im 

Gemeindeteil (Ordner II a), vom Vorentwurf des RegFNP aus 2007 1090 
zum Offenlegungsexemplar des RegFNP 2009, macht dabei deut-
lich, dass die Flächenkategorie Ökologisch bedeutsame Flächen-
nutzung z. T. erheblich zugenommen hat. Im Hochtaunuskreis seien 
hier beispielhaft Oberursel, mit einer Zunahme der Ökologisch 
bedeutsamen Flächennutzung von 39 ha und Königstein mit einer 1095 
Zunahme um 189 ha genannt. 

  
 Im derzeit gültigen Flächennutzungsplan (FNP) des ehemaligen Um-

landverbandes Frankfurt (UVF) sind die Bereiche i. d. R. als Flächen 
für die Landwirtschaft / Acker-, Wiese-, Weide-, Ödland und Ökolo-1100 
gisch bedeutsames Grünland dargestellt. In der Entwicklungskarte 
des Landschaftsplans (LP) sind die Flächen wiederrum vielfach als 
Flächen für die Landwirtschaft dargestellt und mit der Biotopver-
bundsignatur überlagert. Es handelt sich somit in der Planungssy-
stematik des Flächennutzungs- und Landschaftsplans um land-1105 
wirtschaftliche Flächen. Der Biotopverbund des LP legt den 
Suchraum für Bereiche fest, die zur Realisierung der Entwick-
lungsziele als Kompensationsflächen für Eingriffe geltend gemacht 
werden können, sofern eine Flächenverfügbarkeit gegeben ist.  

 1110 
 Die im Biotopverbund des LP UVF als Flächen für die Landbewirt-

schaftung (sowohl mit als auch ohne Ressourcenschutz) darge-
stellten landwirtschaftlichen Flächen, sind dabei als Angebot und 
Suchraum für zukünftige Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zu 
verstehen (vgl. hierzu Landschaftsplan UVF, Bd. !: 7. Entwicklungs-1115 
konzeption, S. 129). 

 
 Mit der Aufstellung des Regionalen Flächennutzungsplanes und 

Schaffung der neuen Flächenkategorie Ökologisch bedeutsame 
Flächennutzung wird dabei im Grundsatz ein Wechsel in der 1120 
Planungssystematik vorgenommen. Planerisch werden die Flächen 
der Landwirtschaft entzogen, wenngleich gem. Begründung in der 
ĂSammelkategorieñ Ökologisch bedeutsame Flächennutzung die 
verschiedenen Grundnutzungen der Flächen, so auch der Land-
wirtschaft, zusammengefasst werden. 1125 

 
 Vielfach bzw. häufig ist die Ökologisch bedeutsame Flächennutzung 

mit dem Vorranggebiet für Natur und Landschaft überlagert, was 
den Ausschluss jeglicher anderer Nutzungen, Planungen und 
Maßnahmen, die dem Naturschutz entgegenstehen, bedeutet. Auf 1130 
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Seite 69, 3. Absatz, ist hierzu ausgeführt, dass diese Gebiete 
vielfach durch eine standortangepasste landwirtschaftliche Boden-
nutzung entstanden sind und die gewünschte Weiterbewirtschaftung 
durch standortangepasste landwirtschaftliche Bodennutzungen 
entstanden sind sowie die gewünschte Weiterbewirtschaftung durch 1135 
geeignete Rahmenbedingungen für die land- und forstwirtschaft-
lichen Betriebe unterstützt werden soll. 

 
 Weiter wird hierzu ausgeführt, dass in Gemarkungen mit hohem 

Anteil von Vorrang- (und Vorbehalts-) gebieten im Allgemeinen eine 1140 
funktionsfähige Landwirtschaft zur Bewirtschaftung der Flächen 
notwendig ist. Dies Anerkenntnis wird im Grundsatz begrüßt. 

 
 Landwirtschaftlich-fachlich bleibt zu dem Kapitel 4.5 anzumerken, 

dass bei der Bewirtschaftung der naturschutzfachlichen Vorrang-1145 
gebiete der Schwerpunkt auf extensive Landwirtschaft gelegt wird. 
Dies ist für Bereiche, wie sie Naturschutzgebiete darstellen, nicht zu 
beanstanden.  

  
 Der Großteil, der von dieser Flächenkategorie umfassten Gebiete 1150 

liegt jedoch außerhalb von Naturschutzgebieten und unterliegt einer 
seit Jahrzehnten andauernden klassischen landwirtschaftlichen wie 
auch forstwirtschaftlichen Nutzung und konnte sich erst durch diese 
zu dem heutigen Status entwickeln.  

 1155 
 Innerhalb der Vorranggebiete für Natur und Landschaft sowie der 

Ökologisch bedeutsamen Flächennutzung liegen Betriebsstellen 
landwirtschaftlicher Betriebe liegen, die z. T. als Vorranggebiet für 
Landwirtschaft oder Fläche für die Landbewirtschaftung abgegrenzt 
sind. Vielfach ist dies aber in der Kartendarstellung nicht passiert. 1160 
Im gültigen FNP sind diese Flächen bisher i. d. R. als Fläche für die 
Landwirtschaft dargestellt, so dass hier bei der baurechtlichen 
Prüfung der Zulässigkeit von Vorhaben gem. § 35 (1) 1 und 2 
BauGB, das Entgegenstehen öffentlicher Belange, hier des Flächen-
nutzungsplanes, nicht zum Tragen kam. 1165 

 
zu A11 Baurechtlich stellt sich in dem Zusammenhang die Frage, wie 

zukünftig mit gem. § 35 (1) 1 und 2 BauGB privilegierten Bau-
vorhaben landwirtschaftlicher und gartenbaulicher Betriebe im 
Bauantragsverfahren umgegangen wird. Für genehmigte 1170 
landwirtschaftliche Betriebsstellen und geplante Erweiterungen 
dürfen sich dabei grundsätzlich keinesfalls Restriktionen aus der 
Darstellung des RegFNP ergeben. Vielmehr obliegt dies immer einer 
Einzelfallbetrachtung und muss konkret bei der Prüfung der Zuläs-
sigkeit eines Vorhabens bewertet werden 1175 

 
. Gemäß allgemeinen Planungsgrundsätzen und der ständigen Recht-

sprechung, stellt die Darstellung in einem Flächennutzungsplan ei-
nen öffentlichen Belang dar. Da der RegFNP zukünftig in der Pla-
nungssystematik die Funktion der vorbereitenden Bauleitplanung 1180 
übernimmt, ergeben sich aufgrund der gesetzlichen Vorgaben des § 
35 BauGB und der Darstellung weiterer Freiraumbereiche als 
Ökologisch bedeutsame Flächennutzung, überlagert mit Vorrang-
gebiet für Natur und Landschaft, ggf. gravierende Probleme für 
landwirtschaftliche Bauvorhaben, hier für Hofstellen und weiteren 1185 
Wirtschaftsgebäuden, die nach RegFNP zukünftig in diesen Be-
reichen liegen. 

 
zu A12 Dies begründet sich damit, dass bei Überlagerung der Ökologisch 

bedeutsamen Flächennutzung mit Vorranggebiet für Natur und 1190 
Landschaft zukünftig jegliche andere Nutzung, Planung und 
Maßnahme, die dem Naturschutz entgegensteht ausgeschlossen ist.  
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 Somit kann ein landwirtschaftliches Bauvorhaben im Außenbereich, 

gem. der derzeitigen Darstellung im Flächennutzungsplan genehmi-1195 
gungsfähig, zukünftig aber aufgrund der genannten Darstellungen 
im RegFNP an dem konkreten Standort im Außenbereich unzulässig 
sein. 

 
 Daraus entsteht  eine Ungleichbehandlung der Gebiete, die inner-1200 

halb des Gültigkeitsbereichs des RegFNP liegen und solchen die 
von der klassischen Planungssystematik (Regionalplan, Flächen-
nutzungsplan der Kommune) erfasst sind. 

 
 Dies hatte die hiesige landw. Fachbehörde bereits in ihrer Stel-1205 

lungnahme vom 30.07.2007 zum Vorentwurf des RegFNP 
vorgebracht und die letzten 2 Jahre hierzu eine Diskussion geführt. 
Der hierzu geführte Diskurs, so u. a. mit der Oberen Naturschutz-
behörde, vermochten dabei die Argumentation der hiesigen landw. 
Fachbehörde nicht zu entkräften, eher ist das Gegenteil der Fall. So 1210 
wird  u. a. in einem der Behördenleitung nachrichtlich vorliegenden 
Schreiben des Hessischen Ministeriums für Umwelt, ländlichen 
Raum und Verbraucherschutz, Herrn (Ex-) Staatssekretär Seif, vom 
17.04.2008, an den Landrat des Hochtaunuskreises die 
Einschätzung der hiesigen landw. Fachbehörde im Grundsätzlichen 1215 
geteilt. Wörtlich heißt es hier u. a. in dem Schreiben des 
Ministeriums: 

 
 Mit dem vorgesehenen Wechsel in der Flächendarstellung ist auch 

aus hiesiger landwirtschaftlicher Sicht ein relativer bauleitplane-1220 
rischer Bedeutungsverlust für die Landwirtschaft nicht auszuschlie-
ßen, der sich bei weiteren Umsetzungsakten der Flächennutzungs-
planung sowie ihren sonstigen Fortwirkungen in Planungs- und 
Genehmigungsverfahren für landwirtschaftliche Flächennutzungen 
auch einschränkend auswirken kann, soweit es sich bei den im 1225 
RegFNP dargestellten Flächen um bisher vorrangig landwirtschaft-
lich genutzte Flächen handelt, für die keine außerlandwirtschaftli-
chen Planungs- und Nutzungsvorgänge bestehen. 

  
 Dabei sollten den Interessen der Landwirtschaft und den derzeit von 1230 

der Landwirtschaft auf den Flächen im Rahmen der guten fachlichen 
Praxis ausgeübten Bewirtschaftungsintensitäten eine stärkere Ge-
wichtung eingeräumt werden. Schließlich sind die Flächen vielfach 
erst durch landwirtschaftliche Nutzung entstanden bzw. ihre Schutz-
würdigkeit begründet. 1235 

 
zu H13 In dem Kapitel sind Grundsätze zum Klimaschutz formuliert, wobei 

das Kapitel z. T. überarbeitet wurde. Unter Ziffer G4.6-2 ist dabei 
auf Seite 70 folgendes ausgesagt: Die Kalt- und Frischluftentste-
hungsgebiete sowie die Kalt- und Frischluftabflussschneisen sollen 1240 
gesichert, offengehalten und soweit erforderlich, wiederhergestellt 
werden. In der Karte sind die Bereiche als Vorbehaltsgebiete für 
Klimaschutz dargestellt. 

 
 In der Begründung auf Seite 71, 3. Absatz, heißt es hierzu weiter: 1245 

Die klimatischen Wirkungen des Freiraums umfassen die Entste-
hung von Kalt-/Frischluft auf i. d. R. offenen Standorten (z. B. 
landwirtschaftlichen Nutzflächen, Grünflächen) sowie den Kalt- und 
Frischlufttransport in Luftleitbahnen. 

 1250 
 Insoweit ist auch unter diesen Gesichtspunkten, der Erhalt der land-

wirtschaftlich genutzten Feldflur - insbesondere im Verdichtungs-
raum - von hohem klimatologischem Wert (vgl. hierzu auch 
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Landwirtschaftlicher Fachplan Südhessen 2004, S. 157 ff.,  Ziffer 
3.2.5.3 Schutzfunktion: Klimaschutz). 1255 

 
zu H13 In Zusammenhang mit der Erholungsneigung von Teilräumen, wird 

im Text z. T. ein allgemein negatives Bild der Landwirtschaft vermit-
telt. Unter Ziffer G4.7-10 (S. 73, 1. Absatz)  wird in Zusammenhang 
mit der Möglichkeit zur Neuanlage von Golfplätzen ausgesagt, dass 1260 
dies vorzugsweise in weitgehend ausgeräumten Ackerfluren, wie u. 
a. in den Naturräumen Main-Taunusvorland, und Usinger Becken 
möglich ist. Hier sollte zwingend eine textliche Überarbeitung mit 
differenzierter Betrachtung erfolgen, zumal die Erholungseignung 
und damit die Attraktivität eines Naturraumes letztendlich immer 1265 
auch subjektiver Natur ist. So ist z. B. im ersten Absatz der 
Begründung zu Ziffer 4.7 ausgesagt, dass im Gebiet des Planungs-
verbandes sich kleinstrukturierte, vielfältige Landschaftsbereiche 
der Mittelgebirge wie z. B. des Taunus für die Erholung anbieten. So 
bietet z. B. das Usinger Becken, als Teil des östlichen Hintertaunus, 1270 
eine typische Mittelgebirgskulturlandschaft mit z. T. weiträumigen 
Blickbeziehungen auf die sie umgebenden Landschaftsbereiche, 
was unter dem Gesichtspunkt einer landschaftsbezogenen Erholung 
von einer nicht zu unterschätzenden Bedeutung ist. Das landwirt-
schaftlich geprägte Offenland stellt dabei insgesamt ein wichtiges 1275 
Erholungspotential dar (vgl. Landwirtschaftlicher Fachplan 
Südhessen, Ziffer 3.2.4 Erholungsfunktion, S. 135 ff.). 

 
 Des Weiteren ist in dem Zusammenhang auch auf den Land-

schaftsplan UVF, hier Teil B, Kommunale Leitbilder für die 1280 
verbandsangehörigen Städte und Gemeinden im Planungsraum zu 
verweisen, der z. B. für Usingen bzw. das Usinger Becken ein diffe-
renzierteres Bild in dieser Frage abgibt. 

 
 Im übrigen ist allgemein zu bezweifeln, dass die Neuanlage von 1285 

Golfplätzen in der Landschaft regelmäßig einen positiven Beitrag 
zur freiraumgebundenen Erholung für Jedermann leistet. 

 
zu A16 Hierzu ist in der Begründung ausgesagt, dass ein sparsamer Um-

gang mit der zur Verfügung stehenden Freifläche wichtig ist. Aus 1290 
diesem Grund sei eine ressourcenschonende Vorgehensweise bei 
der Grünflächenplanung im Rahmen der vorbereitenden Bauleit-
planung gewählt worden. 

 
 Dem steht nach hiesiger Auffassung die zu weit gefasste Darstel-1295 

lung der Signatur Sportanlage, Freibad, Festplatz etc. gegenüber. 
Die Signatur reicht dabei vom Grillplatz bis zum Golfplatz, so dass 
eine Prüfung und Bewertung der Auswirkungen auf der Ebene der 
vorbereitenden Bauleitplanung nur schwer möglich ist.  

 1300 
zu A17  Es gibt hessenweit noch erhebliche Defizite der Gewässerstruktur, die 

sich auch im Bewirtschaftungsplan und in den Maßnahmenprogrammen 

gemäß WRRL widerspiegeln. Die Belange des Wasser- und Boden-

schutzes, insbesondere betreffend der Trinkwasser- und Heilquellen-

schutzgebiete, der Überschwemmungsgebiete sowie der Schaffung von 1305 
Retentionsräumen, sind im Regionalen FNP hinreichend dargestellt.   

 
 
zu H18 Unter Ziffer 4.8 sind Grundsätze zum Bodenschutz formuliert, so u. 

a. auch, dass Böden mit hoher Leistungsfähigkeit für Produktion und 1310 
Regelung im Stoffhaushalt, Böden mit hohem Filter- und speicher-
vermögen für den Grundwasserschutz erhalten, vor Beeinträchtigun-
gen und anderweitigen Inanspruchnahmen gesichert sowie scho-
nend und standortgerecht genutzt werden sollen. 

 1315 
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 In der Begründung ist hierzu auf Seite 77, 3. Absatz ausgesagt, 
dass der RegFNP keine separate, flächenhafte Darstellung für den 
Bodenschutz enthält. Vielmehr sind diese Erfordernisse in Orientie-
rung an einzelnen schutzwürdigen Bodenfunktionen in die Instru-
mente der Freiraumsicherung einbezogen. 1320 

 
 Dem Kapitel wird uneingeschränkt zugestimmt, wobei anzumerken 

bleibt, dass die Landwirtschaft wesentlich zur Sicherung der natür-
lichen Funktionen des Bodens beiträgt. Gemäß § 17 (1) 1 Satz des 
Bundesbodenschutzgesetzes, ist bei der landwirtschaftlichen 1325 
Bodennutzung die Vorsorgepflicht nach § 7 durch die gute fachliche 
Praxis erfüllt. Grundsätze der guten fachlichen Praxis der landwirt-
schaftlichen Bodennutzung sind gem. § 17 (2) Bundesbodenschutz-
gesetz, die nachhaltige Sicherung der Bodenfruchtbarkeit und 
Leistungsfähigkeit des Bodens als natürlicher Ressource. 1330 

 
 Von zentraler Bedeutung im Hinblick auf die landwirtschaftliche 

Nutzung ist hier auch der Aspekt des Bodenschutzes vor Erosion 
durch Wasser. Als Informationsbasis liegt hierfür die hessenweit 
vorliegende AVP-Standortkarte mit der Sachthemenkarte Potentielle 1335 
Erosionsgefährdung durch Wasser vor (vgl. hierzu auch Land-
wirtschaftlicher Fachplan Südhessen 2004, S. 154 ff., Ziffer 3.2.5.2 
Schutzfunktion: Bodenschutz (Schutz vor Bodenerosion durch 
Wasser). 

 1340 
 
zu H24 Im Kapitel 6.3 sind entsprechende Aussagen zum vorbeugenden 

Hochwasserschutz getroffen. Hierzu zählen u. a. Retentionsräume, 
Schaffung von Rückhaltemaßnahmen bei Baugebiets-, Verkehrs- 
und sonstigen Flächen, was grundsätzlich nicht zu beanstanden ist. 1345 
Dabei sollte im Textteil auch noch eine ausreichende Pflege von 
Fließgewässern aufgenommen werden. 

 
 Aus landwirtschaftlicher Sicht ist nämlich immer wieder zu konsta-

tieren, dass bei starken Niederschlagsereignissen, durch fehlende 1350 
Pflege der oberirdischen Gewässer, z. B. durch fehlendes Zurück-
schneiden des Baumbewuchses oder durch fehlendes Ausbaggern 
des Gewässerbettes, Fließgewässer über die Ufer treten und 
Durchlässe ï z. B. an Straßen ï durch Treibgut verstopft werden. 
Dies führt häufig zu Überschwemmungen und Schäden an der 1355 
landwirtschaftlichen Nutzfläche. 

 
 Außerdem kommt es häufiger vor, dass durch Versiegelungen, z. B. 

durch Neubaugebiete, landwirtschaftliche Nutzflächen  überflutet 
werden. Dabei muss unterstellt werden, dass die Regenrückhalte-1360 
becken nicht ausreichend dimensioniert sind. 

 
 Allgemein ist grundsätzlich  sicherzustellen, dass die Entwicklungs-

möglichkeiten landwirtschaftlicher Betriebe durch den vorbeugenden 
Hochwasserschutz nicht unnötig beeinträchtigt werden. 1365 

 
 Die Vorranggebiete für den vorbeugenden Hochwasserschutz gehen 

weit über die auf dem Verordnungswege festgestellten Über-
schwemmungsgebiete hinaus und sehen als Bemessungsgrundlage 
ein extremes Hochwasserereignis von HQ 200 +0,5 m bzw. 1370 
Deichversagen vor. Nach öffentlichen Belangen der Landwirtschaft / 
Feldflur sollten die Vorranggebiete für den vorbeugenden Hochwas-
serschutz auf die rechtskräftig festgestellten Überschwemmungs-
gebiete begrenzt werden. 

 1375 
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zu A21 Bei der Gülleausbringung handelt es sich um eine Verwertung von 
in der Tierhaltung anfallenden Wirtschaftsdüngern zur Ernährung 
des Pflanzenbestandes, wobei im Dienstbezirk der hiesigen landw. 
Fachbehörde  ï und damit in einem Großteil des Planungsraums 1380 
des RegFNP ï  aufgrund des geringen Tierbesatzes nur wenige 
Betriebe überhaupt Gülle als Wirtschaftsdünger verwenden.  

 
 Probleme mit Pflanzenschutzmitteln im Hochtaunuskreis sind eben-

falls nicht bekannt. Eine bauleitplanerische Bewertung erübrigt sich 1385 
somit. Auch dieser Textteil ist zu entnehmen. 

 
 Weiterhin gilt, dass nach dem Vorsorgeprinzip, im gesamten v.g. 

Dienstbezirk Wasserschutzberater (ZWO Offenbach, Maschinenring 
Wetterau, Ingenieurbüro Peter) tätig sind, um den Dünger-Einsatz 1390 
zu optimieren. Grundlage hierfür sind freiwillige Kooperationsverein-
barungen der Landwirtschaft mit den Wasserversorgern.  

 

zu A22 Es fehlt nach wie vor die klare Zuweisung von Vorranggebieten für 
die Grundwassersicherung. Die Realisierung von Grundwasser-
schutzzielen (auch im Sinne der Wasserrahmenrichtlinie) gegenüber 
konkurrierenden Nutzungen bleibt damit ggf. deutlich erschwert und 
die mengenmäßige Nutzungsmöglichkeit des Grundwassers zur 
Trinkwasserversorgung ggf. erheblich eingeschränkt. Zudem besteht 
die Gefahr, dass diese vorweggenommene Abwägung, die den 
Grundsätzen der Raumordnung und auch den Ausführungen des 
Bundesverfassungsgerichts (BVerfGE 58, 300, 342) widerspricht, sich 
bis in die Ermessensabwägungen auf der Ebene der Fachplanungs-
verfahren für die Trinkwasserversorgung negativ auswirken kann. 

Die Darstellung von ĂVorranggebieten f¿r die Grundwassersicherungñ 
ist auch planungsrechtlich  umsetzbar, da sowohl nach dem HLPG 
wie auch der Planzeichenverordnung hierfür Möglichkeiten aufgezeigt 
werden. 

Die nachhaltige Sicherung der öffentlichen Wasserversorgung und 
der Grundwasserschutz müssen zentraler Bestandteil der Regional-
planung und landesplanerisches Ziel sein. Dies geht aus den Begrün-
dungen zu den Kapiteln 6.1 Grundwasser und 6.4 Wasserversorgung 
auch eindeutig hervor. Das Fehlen von Vorranggebieten für die 
Grundwassersicherung steht damit auch im Widerspruch zu den dort 
richtigerweise getroffen Aussagen zur Bedeutung einer gesicherten 
Wasserversorgung. 

 

zu A23  Dieser Anregung kommt vor allem dann eine besodnere Bedeutung zu, 
wenn die unter  A22 formulierte Anregung nicht zum Tragen kommen 
sollte.  

 

zu A23a Diese Anregung begründet sich alleine schon aus Grundwasser hy-
draulischen Gegebenheiten. Eine eventuelle Grundwasserbelastung 
in Zone III kommt nach entsprechender Zeit zwangsläufig in der 
Zone I und II am Brunnen an. Ebenso wirken sich mengenmäßige 
Nutzungseinschränkungen in der Zone III negativ auf die Entnahme-
möglichkeit am Brunnen aus. Vor diesem Hintergrund muss der vor-
rangige Schutz des Grundwassers im gesamten Wasserschutzge-
biet gewährleistet werden. 

 
zu A26 Es ist als unstrittig anzusehen, daß auf Standorten für die Wind-1395 

energienutzung gerade die erste WKA als initialer Fremdkörper er-
scheint. 



- 26 - 

 
Dies konnte auch anhand von Zuwachsdarstellungen 

 1400 
    

 

 
 
 und Befragungen (Hochtaunuskreis, Stand 22.10.2009) demonstriert 

werden.    
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zu A27 siehe Anregung A33 1405 
 
zu A28 Vgl. auch Beschluß des Kreistages v. 1994  
 
 Es ist fraglich, ob eine nachträgliche Integration eines regionalpla-

nerisch strukturellen Windenergienutzungskonzeptes in einen dann 1410 
schon gültigen RegPl bzw. RegFNP methodisch ohne erneute 
Offenlage weiteres zulässig wäre. Denn dann entbehrten alle 
Standorte, obwohl sie formal und materiell in ihren Wirkungen 
weiträumig um sich greifen, der Abwägung gegen alle anderen ggf. 
weiträumig anzusprechenden Belange. Selbst wenn eine bilaterale 1415 
Abwägung erfolgte, wäre die Abwägung aller Belange untereinander 
unter Einbeziehung der Windenergienutzung dann nicht erfolgt. Das 
würde die jew. Planungen rechtlich angreifbar machen. 

 
 Beispiel: Wenn die aktuelle Planvorlage rechtliche Geltung erlan-1420 

gen und später die Windkraftstandorte orientiert (vgl. Erl. Zu A28a 
ǒ1), wªre es kaum mºglich, daÇ sich umgekehrt (und nur dann 
wäre die Abwägung umfassend) auch bereits fixiert dargestellte 
Elemente des aktuellen Plans an dem Belangen der Windkraft-
nutzung orientieren könnten. Dies wäre in der aktuellen Erörterung 1425 
durch Zurückweichen oder Verlegung solcher anderen Elemente 
(z.B. Straßenlinienverläufe) möglich, bliebe in späteren Stadien 
aber reine Theorie. Letztere ergäbe einen  Angriffspunkt zu Lasten 
des RegFNP in Fällen, wo dann als Begründung für eine Ableh-
nung eines WKA-Vorhabens Darstellungen des RegFNP geltend 1430 
gemacht würden.   

 
 Die möglichen Folgen dessen (u.a.): 
 
 ǒ Auf die Genehmigungsbehörden (RP) kämen zahlreiche 1435 

nach §35 BauGB im Einzelverfahren zu prüfende Anträge 
zu, denen jeglicher strukturelle planungsrechtliche 
Hintergrund fehlte. Denn die Materialien der Planungsträger 
müßten, wenn verfügbar,  erneut einzelfallweise statt 
gesamtplanerisch gewürdigt werden.  1440 

 
  Hierbei ist bislang nicht geklärt, ob z.B. Prüfungsstandards 

der nächtliche Vogelzug überhaupt alle berücksichtigt, d.h. 
nachvollziehbar ermittelt und dokumentiert worden sind.  

    1445 
 ǒ Eine ggf. eintretende zeitliche Planungslücke von 

potentiellen Antragstellern würde mit Sicherheit intensiv 
antragsmäßig belegt. Anschließend wäre es nedenklich, 
wollten Behörden Entscheidungen über diese Anträge 
aufgrund einer später rechtswirksamen Regionalplanung 1450 
verzögern wollen. 

 
 ǒ Die verbindliche Einflussnahme der Kommunen beschränkte 

sich auf die Herstellung bzw. Versagung des 
Einvernehmens nach planungshoheitlichen Kriterien, alle 1455 
anderen Einflussbem¿hungen der Kommunen (Ăsubjektiver 
Erholungswertñ von Feriensiedlungen etc.) unterlägen der 
Abwägung der Genehmigungsbehörde. 
 
Stellenweise liegt die Erfahrung vor, daß sich Gemeinden 1460 
sogar selber für inkompetent erklärten und ohne eigene 
Stellungnahme bzw. Einvernehmensentscheidung die 
Genehmigungsentscheidung erklärtermaßen der Genehmi-
gungsbehºrde Ăanvertrautenñ.  

 1465 
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 ǒ Die Kommunen kämen, um unerwünschte und nach 
weitgehend rechtlichen und kaum politischen Kriterien 
ausschließbare Standorte für die Windkraftnutzung auszu-
schließen, in einen Planungszwang, dem kaum kurzfristig 
genügt werden könnte.  1470 
 
Veränderungssperren kämen nur in Frage, wenn auf den 
betroffenen Flächen mit hinreichender Verbindlichkeit 
Planungsansätze für andere zulässige Vorhaben verfolgt 
würden. 1475 

 
 ǒ Investoren würden davon ausgehen können, daß die bisher 

im RegPl. dargestellten Standorte Ăso falschñ nicht gewesen 
sein konnten, da sie immerhin dadurch, daß nunmehr kein 
WKA-Standort mehr ausgewiesen wäre, nicht zwingend 1480 
einer inhaltlichen Revision unterzogen worden wären, die 
ihre Eignung durch neue fachliche Erwägungen in Frage 
stellen würde. 

 
 ǒ Die in der Region verfügbaren regenerativen Energien wie 1485 

Wind- und Sonnenenergie, Biomasse, Wasserkraft und 
Geothermie sollen nach dem Stand der Technik eingesetzt 
werden (AT S.126 G8.2-1).  

  Firmen wie v.a. REPOWER, ENERCON, FUHRLÄNDER 
bewerben Großwindkraftanlagen im Bereich von 1490 
Nennleistungen (!) um 5 MW (FUHRLÄNDER 2,5 MW) auch 
für das Binnenland. Es werden vss. z.B. Anlagen von 210m 
Höhe (FL 2500) installiert werden, deren Verhältnis 
ĂLandschaftsbildbeeinflussung ./. Energieertragñ auch im 
Sinne der naturschutzrechtlichen Eingriffsminimierungregel 1495 
(Schutzgut ĂLandschaftsbildñ, vgl. Ä12 HENatG, dto. aber 
auch §35 Abs.5 BauGB) kaum noch als vernünftig 
anzusehen ist.  

 
Denn Windhöffigkeiten von z.T. unter 6m/s können z.B. bei einer 2 1500 
MW Anlage (wie E82, V 82/1500,...) zu Leistungen führen, die unter 
einem Drittel der Nennleistung liegen. Der Windenergieerlas Hessen 
(StAnz. 16/1994 S.1105-1107  IV Nr.2 Abs.3) geht sogar nur von 
4,5m aus. 

 1505 
 Bezugnehmend auf ein im Binnenland hohes Unverhältnismäßig-

keitspotential hinsichtlich Landschaftsbelastung und Energieertrag 
wurde es versäumt, in den Begründungen zu AT 8.2.1 Abs.1 (S.127) 
nicht nur anzuführen, daß die führende Position bei der alternativen 
Stromerzeugung die Energiegewinnung aus Windkraftanlagen 1510 
einnehme, ohne deren Ausbau das verpflichtende Klimaschutzziel 
nicht erreicht werden könne, sondern daß dies nur an auch aufgrund 
überregionaler Abwägungen geeigneten Standorten erfolgen kann. 

 
 Gerade in Sachen Landschaftsbildbelastung oder -überlastung ist 1515 

die Offshore-Windenergiegewinnung zu bevorzugen, selbst wenn 
dort mit Investitinskosten von 2000 EUR/KW und im Binnenland mit 
1000 bis 1400 EUR/KW Nennleistung (!) zu rechnen ist. Denn im 
jeweiligen Fall müßte nicht die Nennleistung, sondern die gerade im 
Binnenland (v.a. in og. Schwachwindlagen) davon oft erheblich 1520 
abweichende tatsächliche Leistung angesetzt werden. 

 
zu A28a Zur Abwägungs- und Begründungserfordernis vgl. hierzu auch 

sinngem. den einschlägigen sich aus geltendem Recht ergebenden 
Planungserlaß aus dem Landes Niedersachsen (Niedersächsisches 1525 
Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz -  v. 11.07.1996, Az. 39.1 -32346/8.4) 
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zu A28a ǒ1 Einzelkritik und Hinweise zu den im übrigen angewandten durch 

Fiktion oder Rechtsnorm bezifferten Ausschlußparametern: 1530 
 
 
 

Kriterium 
 Konsequenz 
 
magenta unterlegt =  
ergänzt    

Kritik und Hinweise 
 
 
gelb unterlegt =  Einzelfall-  
prüfung (EP) erforderlich  

Wohnbaufläche 
Bestand/geplant 
 
 Ausschluss Grundfläche 

zuzüglich 1.100 m, ggf. 
Einzelfallprüfung   
(Beachtung der TA 
Lärm) 

 

Gemischte Baufläche 
Bestand/geplant 
     
 Ausschluss Grundfläche 

zuzüglich 500 m 
(Beachtung der 

  TA Lärm) 

entweder 500m oder Beachtung der 
TA Lärm 
 
statt 500m Einzelfallprüfung! 
 
Die Festlegung der 500m ohne 
einzelfallprüfungmach dieses 
Kriterium rechtlich angreifbar. 

Gewerbliche Baufläche 
Bestand/geplant  
 
 Ausschluss Grundfläche 

zuzüglich 300 m 
(Beachtung der TA 
Lärm) 

 

300m sind wegen Eiswurfgefahr zu 
gering, Abstand mindestens 400m, 
vgl. A32. 
 
ggf. Einzelfallprüfung! 

Fremdenverkehrssiedlung 
/Camping 
 
 
 Ausschluss Grundfläche 

zuzüglich 1.000 m, ggf. 
Einzelfallprüfung 

 
 

 

Vorranggebiet Bund (BUND) 
  
 Ausschluss Grundfläche 
           (Festlegung in 

Absprache mit RP 
Darmstadt) 

 

 

Bundesfernstraßen und 
regional bedeutsame  
Straßen 
  
Bestand/geplant 
     
 Ausschluss Grundfläche 

zuzüglich 200 m, ggf. 

200m sind wegen Eiswurfgefahr zu 
gering, Abstand mindestens 400m, 
vgl. A33 vorbeh EP 
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Einzelfallprüfung 
 

Bahnlinien 
Bestand/geplant 
   
 Ausschluss Grundfläche 

zuzüglich 200 m 
 
 

200m sind wegen Eiswurfgefahr zu 
gering, Abstand mindestens 400m, 
vgl. A33 vorbeh EP 

Hochspannungsfreileitungen 
 
Bestand/geplant 
  
 150 m 

 

Flughäfen und Landeplätze 
  
 Ausschluss Grundfläche 

zuzüglich 
Bauschutzbereich 

   gem. §§ 12 bis 19 
LuftVG 

 

 

Segelfluggelände 
  
 Ausschluss Grundfläche 

zuzüglich eingetragene 
Platzrunde 

 

Sendeanlagen der  
Flugsicherung   
 
 Navigationsanlagen 

3000 m; Radaranlage 
1.500 m;  

 (Wetterradaranlage 
Frankfurt / Main 5.000 
m) 

 

 

Deponien    
 
 Einzelfallprüfung 

 

Rohstoffsicherung:      
 
a) oberflächennahe 
   Lagerstätten 
 
b) Abbau /Bestand ober- 
   flächennaher Lager- 
   stätten 
  
  

 Einzelfallprüfung 
 

 

Wasserschutzgebiete Zone I 
und II einschließlich 
Heilquellenschutz-
gebiete 

 
 (Einzelfallprüfung in 
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Zone III) 
 
 

Still- und Fließgewässer  
 
 Ausschluss Grundfläche 

zuzüglich 10 m Puffer 

der Puffer ist zu gering, viele WKA 
Typen führen über 500l Getriebeöl 
(Ausnahme ENERCON-Anlagen), 
hinzu kommt Hydrauliköl 
 
auch für eine mehrere Meter tiefe 
Ausschachtung für ein Fundament 
(~400 cbm) sind 10m Puffer zu 
wenig. 
 
daher Einzelfallprüfung! 

Überschwemmungsgebiete  
 
 Ausschluss Grundfläche 

 

Vorranggebiet für 
 vorbeugenden 
Hochwasserschutz 
  
 Einzelfallprüfung 
 

 

Waldgebiete  
  
 Ausschluss: 
       
 Å  Bannwald  
 Å  Schon- und 

Schutzwald 
 Å  Waldflächen der 

Erholungsfunktionsstufe 
I 

 Å  Erholungswald 
 Å  Altholzinseln 
 Å  Naturwaldreservate 
 
 Å  kulturhistorische 

Waldnutzungsformen / 
landschaftsprägende               
Waldbestände 

 Å  Wildschutzgebiete 
 Å forstliche 

Versuchsflächen 
 
 Die restlichen 

Waldgebiete wurden 
einer Einzelfallprüfung 
unterzogen. 

 

 

Vorranggebiet für Natur-  
und Landschaft 
  
Å FFH-Gebiete 
Å kleinrªumige Land- 
Schaftsschutzgebiete (Auen) 
Å Naturschutzgebiete 
(Bestand und einstweilig 
sichergestellte)  

 
 
Generell, auch hinsichtlich zzgl. 
200m Puffer, stattdessen 
Einzelfallprüfung! 
 
Für faunistisch geprägte 
Schutzgebietegebiete werdn 200m 
oft nicht ausreichen, während 
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Å Gebiete zum Schutz 
wertvoller Biotope und Arten 
gem. § 15 HENatG 
 
 Ausschluss Grundfläche 

zuzüglich 200 m 
 
 

floristische geprägte Gebiete relativ 
unsensibel gegenüber WKA sein 
werden. 
 
Bei FFH-Gebieten ersetzen die 
200m nicht die Prüfung des 
Verschlechterungsverbotes. 
 
 

Geschützte 
 Landschaftsbestandteile 
 
  

 Einzelfallprüfung 

Prüfung insbesondere hinsichtlich 
einer Störung des 
Erscheinungsbildes 

Ornithologisch  
sensible Flächen 
einschließlich 
Vogelschutzgebiete 
  
    
 Ausschlussgebiete nach 

dem Gutachten der 
Staatlichen 
Vogelschutzwarte, 
Einzelprüfung der 
restlichen Flächen 

 
 

 

Naturpark 
  
 Einzelfallprüfung 

Erhöhe Gewichtung großräumiger 
Erholungsgebietsstrukturen und -
systeme (z.B. Geo-Parks) 
 
Besondere Beachtung der 
Eiswurfgefahr zu Lasten 
Erholungssuchender, Abstandvon 
touristischen Sammelpukten 
(Waldgaststätten wie Fuchstanz im 
Taunus) mindestens 400m, vgl. A33 
vorbeh EP 

Kulturgüter 
     
 Ausschluss Grundfläche 

/ Puffer 
Einzelfallprüfung 

 
 
Bodendenkmäler   
   
 Einzelfallprüfung 
 

vgl. OVGericht Schleswig, Urteil 
vom 20.07.1995, 1 L 38/94; VG 
Dessau, Urteil vom 
 
06.11.2002, 1 A 271/02; 
 OVG Koblez 3. Juli 2002, 8 A 
10282/02.OVG  

Naturdenkmäler  
  
 Ausschluss zuzüglich 

200 m 

Puffer nur derart möglich, wenn 
Beschädigungen durch Eiswurf etc. 
ausgeschlossen ist. Hinsichtlich 
besonderer Eigenschaften lt. jew. 
SchutzVO ist eine Einzelfallprüfung 
notwendig. 
 
200m sind wegen Eiswurfgefahr 
jedenfalls idR zu gering, vgl. A33  
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Biotopverbundflächen  
 
 Ausschluss zuzüglich 

200 m 

stattdessen Einzelfallprüfung! 
 
Es kommt auf die konkrete 
ökologische Funktionalität der BVF 
an 

rechtlich gebundene 
Kompensationsflächen 
 
 Ausschluss Grundfläche 

zuzüglich 200 m 
 
 

stattdessen Einzelfallprüfung! 
 
Es kommt auf die konkrete  
Funktionalität der KF an, die sowohl 
niedrigere als auch erheblich 
weitere Puffer erfordern kann. 

Landschaftsbildbewertung 
  
 Einzelfallprüfung nach 

dem abgestimmten 
Bewertungsverfahren                         
unter Einbeziehung der 
Faktoren 

            Å  Sichtbarkeit 
           Å  Beschreibung und 

Bewertung des 
Landschaftsbildes                         
Å  Vorbelastung 

            Å  Lage im LSG 
 

Prüfung aufgrund eines Worst Case 
von 210m Flügeltiphöhe 
erforderlich, vgl. A27 
 
bei Vorbelastungen sind insbes. 
dynamische Belastungen, nicht 
aber Hochspannungsleitungen etc. 
hoch zu gewichten. 

Erholungswert 
 

Einzelfallprüfung 

Umfragen*, wonach 75 %  von den 
Befragten WKA als nicht störend, 
>75% thermische Kraftwerke als 
störend, Hochspannungsfreilungen 
>40% als störend, Autobahnen ~55 
% als störend, Sendemasten >43 % 
als störend) empfunden werden, 
sagen z.B. nichts über gewichtende 
Faktoren wie die Verteilung von 
WKA oder thermischen Kraftwerken 
in der Landschaft aus. 
 
*) SOKO-Inst. Bielefeld 2003  

Mindestflächengröße 18 ha  

 
 1535 
 Vor allem die Ăweichenñ Kriterien können im Einzelfall gegenüber 

anderen Belangen, ganz oder teilweise zurücktreten. Dies kann nur  
- soweit inhaltlich möglich -  dadurch vermieden werden, daß der 
Vorrang anderer gewichtiger Belange in der Abwägung nach-
gewiesen wird. Die letztendliche Entscheidung der zuständigen 1540 
Gremien bei RP und PVFRM ersetzt nicht die vorher erforderliche 
Abwägung.  

 
 Diese Abwägung muß aus den Planungsunterlagen hervorgehen, 

der Hinweis auf eine politische Entscheidung reicht nicht aus. Diese 1545 
Voraussetzung erfüllt die Erläuterung unter AT S. 131 nicht  

 
zu A29b Die bisherige Planung ist hingegen nicht, wie vom Fachministerium 

angeführt, per se im Sinne in zu wenigem Umfang dargestellter 
WKA-Standortflächensumme im Verhältnis zur Fläche des Pla-1550 
nungsraumes fehlerhaft.  
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Denn ein im Verhältnis zum Gesamtplanungsraum nur 
geringanteiliger Flächenansatz ist dann im Sinne der geltenden 
Rechtsprechung des BVerwG (Urteil vom 17.12.2002 - 4 C 15.01) 1555 
durchaus vertretbar. 

    
Voraussetzung hierfür ist aber   

 
 ǒ zum einen, daß es um keine Verhinderungsplanung geht 1560 
 
 ǒ zum zweiten, daÇ es um keine ĂFake-Planungñ geht 

(Standorte, die ohnehin für keinen Investor interessant 
wären - vgl. BVerwG wie o.g., auch U. v. 12.7.2006 ï 4B 
49.06) und 1565 

 
 ǒ daß dieser geringe Flächenanteil je potentiellem Standort 

durch standortweise gerechte Abwägung aller Belange 
dessen WKA-Standort-Untauglichkeit triftig und intensiv 
anhand überwiegender entgegenstehender Belange 1570 
begründet ist. 

 
zu A33 WECO - Schweiz, WIND ENERGY IN COLD CLIMATE  - BBW 

Nr.97.0077 - Final report of the Swiss activities within the framework 
of the EU-research project: WECO EU Nr. JOR3-CT95-0014 1575 

  
 
zu A26 Soweit solche Beschlüsse nicht auf Einzelstandorte bezogen 

wurden, sind die grundsätzlichen Bedeutungen der besonders 
geschützten Gebiete für ihre regional bzw raumordnungsbezogenen 1580 
Funktionen (Naherholung f. Ballungsräume etc.) in die Abwägung 
einzustellen. Für die zu solchen erklärten bzw. faktischen (!) 
Kernzonen ist in die Abwägung zudem der Tenor der 
Rechtsprechung (vgl. OVG RP v. 5. 9. 2006 ð 8 A 10343/06) in die 
Abwägung aufzunehmen. 1585 

 
Hierzu können als Abwägungskriterien insbesondere gehören: 
 
Der Naturpark Hochtaunus umfasst großräumigen Gebiete der Region, 
die wegen ihrer Bedeutung 1590 
 
ǒ  für die Gewährleistung der Leistungsfähigkeit des Naturhaus-

haltes, 
 
ǒ  für die Bewahrung der Schönheit, Vielfalt und Eigenart der für 1595 

den Taunus typischen Landschaftsbilder 
 
ǒ  und für die landschaftsbezogene Erholung besonders 

schutzwürdig sind. 
 1600 

Dies gilt materiell auch ohne die Existenz einer 
Landschaftsschutzverordnung. 

 
Heutige Windenergieanlagen mit einer Höhe von ca. 210 m und mehr 
stellen technische Bauwerke dar, die wegen ihrer Größe, ihres 1605 
Aussehens und der Rotorbewegung weithin auffallen und die Identität, d. 
h. die Schönheit, Vielfalt und Eigenart von Natur und Landschaft sowie 
die Erholungseignung einer Landschaft erheblich beeinträchtigen 
können. Dies betrifft in den überwiegend kleinteilig strukturierten 
Landschaftsräumen der Region insbesondere die naturschutzfachlichen 1610 
Ziele gemäß §§1 und 2 BNatSchG, wonach geschützte Lebensräume 
heimischer Tier- und Pflanzenarten oder wandernder Tierarten 
nachhaltig gesichert und schöne, naturnahe oder kulturhistorisch 
bedeutsame Landschaftsräume für eine naturbezogene Erholung des 
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Menschen erhalten werden sollen. Das Erscheinungsbild der 1615 
großtechnischen Windenergieanlagen steht insbesondere im 
Widerspruch zu dem in Naturparken verfolgten Ziel der Bewahrung der 
für den Taunus typischen Landschaft. 
 
Dies begründet sich ist einerseits naturgegeben und liegt andererseits 1620 
an der historisch gewachsenen Abgrenzung der Region. Die 
hervorragende Ausstattung mit Naturlandschaften ist eine der Stärken 
der Region und ein wesentlicher Grund für die allgemein bekannte 
große Anziehungskraft der Region, nicht nur im Bereich der 
landschaftsbezogenen Erholung. 1625 

 
Bei der Abwägung zwischen der besonderen Schutzwürdigkeit der 
Landschaft und dem öffentlichen Interesse an der Erzeugung 
regenerativen Stroms aus Windenergie wurde auch zugunsten der 
Naturparke berücksichtigt, dass die Windhöffigkeit in der Region 1630 
generell bis auf die Höhenzüge nur bedingt ausreichend ist und die 
Region damit nur eine relativ geringe Eignung für die Errichtung von 
Windenergieanlagen aufweist.  
 
In den landschaftlich besonders sensiblen Gebieten des Naturparkes 1635 
Hochtaunus sollen daher keine regional bedeutsamen 
Windenergieanlagenstandorte fixiert werden 

 
 
zu A35a Daß derartige "vertikale Zangenfunktionen" zu Aberrationen in der 1640 

Zugformation und deren Ergonomie führen, ist als nachgewiesen 
anzusehen. 

  
  

  1645 
  
 
Kranichzug (Grus grus) - Deformierung der Flugformation bei Annäherung 
an WKA und Überschneidung Flügeltip mit niedriger Wolkendecke (Kluge, 
T., Mademühlen Fj. 2009) 1650 



- 36 - 

 
 
zu H36 Gemäß Textteil (G9.1-2 und Begründung zu 9.1) und Karte sind 

Vorbehaltsgebiete oberflächennaher Lagerstätten flächendeckend 
ausgewiesen. Grundlage hierfür ist die Karte Rohstoffsicherung der 1655 
HLUG, wobei deren Abgrenzung auf dem geowissenschaftlichen, 
rohstoffwirtschaftlichen und abbautechnischen Kenntnisstand 
beruht. In der Begründung zu 9.1, 3. Absatz, ist hierzu ausgesagt, 
dass mit der Darstellung als Vorbehaltsgebiet oberflächennaher 
Lagerstätten keine regional-/bauleitplanerische Abstimmung über 1660 
eine Rohstoffgewinnung an diesen Standorten verbunden ist. Eine 
Nutzung während der Laufzeit des RegFNP ist nicht vorgesehen 
und dass in den Vorbehaltsgebieten die land- und 
forstwirtschaftliche Nutzung weiterhin möglich ist. Dies wird nach 
öffentlichen Belangen der Landwirtschaft und des Forstes 1665 
ausdrücklich positiv zur Kenntnis genommen. 

 
 Der Textteil enthält unter Ziffer 9.2 Rohstoffsicherung des weiteren 

Aussagen zu den Vorranggebieten für den Abbau oberflächennaher 
Lagerstäten, geplant. Hierzu ist in Tabelle 10 eine Auflistung 1670 
geplanter oberflächennaher Lagerstätten vorgenommen. Demnach 
sind im  Hochtaunuskreis 3 Vorranggebiete für den Abbau 
oberflächennaher Lagerstätten, geplant aufgeführt. 

 
 Auf Seite 138 ist hierzu in der Begründung zu 9.2 ausgesagt, dass 1675 

die Vorranggebiete oberflächennaher Lagerstätten für einen 
Planungshorizont von bis zu 25 Jahren ausgewiesen sind. Die 
Planungen betreffen dabei zum einen die landwirtschaftliche Feldflur 
und vielfach Waldflächen. Damit verbunden ist der Verlust von 
landwirtschaftlicher und forstlicher Fläche. Bei der 1680 
Rohstoffgewinnung ist auch die Frage des forst- und 
naturschutzrechtlichen Ausgleichs zu stellen. Bei Eingriffen zur 
Rohstoffgewinnung im Wald ist zu fordern, dass der erforderliche 
forst- und naturschutzrechtliche Ausgleich, soweit möglich, 
grundsätzlich im Wald erfolgt. 1685 

 
 Unter G9.2-4 ist ausgesagt, dass in Bereichen mit starkem Entzug 

landwirtschaftlicher Flächen durch Rohstoffnutzung, der 
landwirtschaftlichen Folgenutzung aus agrarstrukturellen Gründen 
ein besonderer Stellenwert einzuräumen ist. Dieser Grundsatz wird 1690 
nach öffentlichen Belangen der Landwirtschaft besonders begrüßt, 
da nach hiesiger Auffassung, dem Grundsatz in den hier bisher  
bekannten bergrechtlichen Planfeststellungsverfahren nicht die 
nötige Beachtung zu Teil wurde. 

 1695 
 Allgemein ist zu dem Kapitel Rohstoffsicherung noch anzumerken, 

dass der Umfang der vorgesehenen Vorranggebiete für den Abbau 
oberflächennaher Lagerstätten weit über den tatsächlichen Bedarf 
innerhalb der Gültigkeit des RegFNP hinaus geht. Begründet wird 
dieser Sachverhalt mit der Notwendigkeit, langfristige Investitionen 1700 
abzusichern. Soweit diese Argumentation tragfähig ist, müsste diese 
auch für andere Wirtschaftsbereiche, so die Landwirtschaft ihre 
Anwendung finden. Eine Ermittlung des tatsächlichen 
Rohstoffbedarfs und eine entsprechende Begrenzung der 
Flächenbereitstellung hierfür erscheint geboten und kann zur 1705 
Schonung des Verbrauchs landwirtschaftlicher und forstlicher 
Fläche beitragen. 

 
 
zu H37 Unter Ziffer 10.1 der allgemeinen Grundsätze des Textteils, wird die 1710 

allgemeine Bedeutung der Landwirtschaft für die nachhaltige 
Sicherung der landwirtschaftlichen Flächen sowie ihre 
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wirtschaftliche, ökologische und soziale Funktion dargestellt. 
Gemäß Ziffer G10.1-2 soll die Landwirtschaft zur Versorgung der 
Bevölkerung im Gebiet des Planungsverbandes Frankfurt RheinMain 1715 
mit ausreichenden, qualitativ hochwertigen und regionaltypischen 
Nahrungsmitteln beitragen, wobei ihr die nachhaltige Nutzung der 
landwirtschaftlichen Flächen obliegt. Darüber hinaus soll sie einen 
Beitrag zur nachhaltigen Erzeugung von Biomasse zur Deckung des 
Energiebedarfs leisten. 1720 

 
 In Teilräumen mit hoher ökonomischer Funktion, so z. B. im 

Naturraum Main-Taunus-Vorland (Steinbach, Oberursel Bad 
Homburg, Friedrichsdorf), ist die Entwicklung von zukunftsfähigen 
landwirtschaftlichen Betrieben zu gewährleisten und generell die 1725 
Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen und die 
Beeinträchtigung landwirtschaftlicher Betriebsstandorte zu 
vermeiden. Des Weiteren ist u. a. der Hohe Taunus genannt, wo die 
Landwirtschaft neben der hohen ökonomischen Funktion auch 
Schutz- und Erholungsfunktionen wahrnimmt. 1730 

 
 Weiterhin sind unter Ziffer G10.1-6 auch die Flächen für 

landwirtschaftliche Sonderkulturen, den Gartenbau sowie für Heil- 
und Gewürzpflanzen genannt, die besonders zu schützen sind. 

 1735 
zu A38 Grundlage für die Festlegung der Vorranggebiete für Landwirtschaft 

und Flächen für die Landbewirtschaftung ist der Landwirtschaftliche 
Fachplan Südhessen aus 2004 (LFS 2004). Mit dem LFS 2004, 
steht damit erstmals ein fundiertes Planwerk zur Ermittlung 
landwirtschaftsbezogener Daten und Fakten zur Verfügung, was 1740 
nach öffentlichen Belangen der Landwirtschaft begrüßt wird. Als Ziel 
ist unter Ziffer Z10.1-10 folgendes ausgesagt: 

 
 ĂIm ĂVorranggebiet f¿r Landwirtschaftñ hat die landwirtschaftliche 

Bodennutzung Vorrang vor anderen Nutzungsanspr¿chen.ñ 1745 
 
 Im Gegensatz zu der Zielformulierung im Textteil des Vorentwurfs 

aus 2007 (vgl. S. 119, 10. Absatz), hat hier offensichtlich eine 
Überarbeitung und Abschwächung der landwirtschaftlichen 
Zielformulierung stattgefunden, indem der zweite Satz der 1750 
Zielformulierung im Entwurf des RegFNP 2009 ersatzlos gestrichen 
wurde. Dieser lautet:  

 
 ĂNutzungen, die die landwirtschaftlichen Belange beeintrªchtigen 

kºnnen, sind hier nicht zulªssig.ñ 1755 
 
 
zu A39 Die mit dem Entwurf des RegFNP 2009 vorgenommene planerische 

Abschwächung der landwirtschaftlichen Zielformulierung, fügt sich in 
das bestehende Bild der Wertigkeit landwirtschaftlicher Belange zu 1760 
anderen regionalplanerischen und bauleitplanerischen Kategorien 
des Planwerks ein. Allgemein muss hierzu konstatiert werden, dass 
die unter Ziffer 10.1 Landwirtschaft postulierten Aussagen zur 
Bedeutung und Funktion der Landwirtschaft, im übrigen Textteil 
nicht die erforderliche Würdigung und Konsequenz gefunden haben. 1765 

 
 Durch Weglassen des genannten Satzes kommt es zu einer 

Minderung der Wertigkeit öffentlicher Belange der Landwirtschaft, 
die zu einer Ungleichgewichtung dieser, gegenüber anderen 
öffentlichen Belangen wie dem Naturschutz, führt. Daraus ergibt 1770 
sich eine zwingende Notwendigkeit zur Wiederaufnahme des 
Textteils. 

 
zu A40  In der Begründung zu 10.2 Wald und Forstwirtschaft ist auf Seite 

142 ausgesagt, das für die dargestellten Flächen Wald, Zuwachs ein 1775 
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zwischen der oberen Forst-, Naturschutz- und 
Landwirtschaftsbehörde abgestimmtes fachliches Konzept zu 
Grunde liegt. Des Weiteren sind die jeweiligen land- und 
forstwirtschaftlichen sowie naturschutzfachlichen Kriterien genannt.  

 1780 
 Im Kartenteil des Entwurfs zum RegFNP 2009 sind allerdings Flä-

chen enthalten, die diesen Kriterien nicht entsprechen, so beispiels-
weise in Weilrod-Nierderlauken und in Usingen-Eschbach. Die be-
treffenden Flächen Wald, Zuwachs sollten daher nochmals auf 
Grundlage der in der Begründung auf Seite 140 genannten Prüfkri-1785 
terien, auf ihre Eignung hin geprüft werden. 

 
 Hierzu ist anzumerken, dass im Hochtaunuskreis, das Amt für den 

ländlichen Raum Bad Homburg, zuständige Genehmigungsbehörde 
für Waldrodungen und Waldneuanlagen gem. §§ 12 und 13 HForstG 1790 
ist. Als Genehmigungsbehörde besteht dabei im Hochtaunuskreis 
grundsätzliche behördliche Übereinstimmung mit der Unteren Natur-
schutzbehörde und den Forstämtern zu Waldzuwachsflächen. 
Wegen des bereits hohen Waldanteils an der Kreisfläche, ist hier 
primär nur der forstrechtliche Ersatz bei Waldumwandlungen ange-1795 
strebt. In der Regel wird eine flächenneutrale Walderhaltungsabga-
be forstfachlich favorisiert, was dem unter Ziffer G10.2-9 genannten 
Grundsatz entspricht, demnach in Mittelgebirgslandschaften mit ho-
hem Waldanteil, möglichst nur wenige Waldneuanlagen vorgenom-
men werden sollten. 1800 

 
 Nach öffentlichen Belangen der Landwirtschaft stellt sich des weite-

ren die Frage der Waldmehrung nach § 13 (2) HForstG. Interessen 
der Landwirtschaft sind hier in der Regel insoweit berührt, als das 
Waldneugründungen zu Flächenverlusten für die Landwirtschaft so-1805 
wie ggf. zu Bewirtschaftungserschwernissen führen. 

 
zu H41 Zu dem Kartenteil hatte sich die landw. Fachbehörde bereits 

ausführlich mit Stellungnahme vom 30.07.2007 im Rahmen der 
Vorlage des Vorentwurfs zum RegFNP geäußert. Hauptkritikpunkt 1810 
war dabei die Maßstabsebene und die Farbgebung der einzelnen 
Flächendarstellungen des Planwerks. 

 
 Aufgrund der nicht nur von meiner Seite geübten Kritik, hat hier of-

fensichtlich im Rahmen der Offenlage des RegFNP eine umfang-1815 
reiche Überarbeitung des Planwerks hinsichtlich der Farbgebung 
stattgefunden. Das Planwerk ist damit sicherlich für den mit Plan-
werken vertrauten Fachleser anschaulicher geworden, was aber 
grundsätzlich nichts an der Kritik ändert. 

 1820 
 Die gewählte Maßstabsebene 1:50000 und die Mehrfachüberlage-

rungen der einzelnen Flächendarstellungen, führen nach wie vor zu 
einer Unübersichtlichkeit des Planwerks. Insbesondere auch für den 
interessierten (ĂNormal-Ă) B¿rger, der das Planwerk i. d. R. nur mit 
fachlicher Unterstützung lesen und interpretieren kann. Insoweit 1825 
muss nach wie vor die Frage erlaubt sein, ob das Planwerk den all-
gemeinen Anforderungen an die vorbereitende Bauleitplanung, hier 
u. a. der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung gem. §§ 3 und 4 
BauGB genügt. 

 1830 
 
zu A42 Bad Homburg ǒ4 
 
 Die weit überwiegende Zahl der Grundschulen im Plan ist als Gemein-

bedarfsfläche ï ohne das Sonderzeichen f¿r Ăweiterf¿hrende Schuleñ - 1835 
dargestellt. Einige Grundschulstandorte fehlen. 
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In Bad Homburg besteht Bedarf für den Neubau der Pestalozzischule 
als verbundene Lernhilfe- und Sprachheilschule, da die derzeitige Flä-
che des Schulgrundstücks nicht über eine hinreichende Größe verfügt. 1840 
Bisherige Planungen zur Neuansiedlung an einem anderen Standort in 
Bad Homburg sind am Widerstand von Anliegern in der Phase der Bau-
leitplanung gescheitert.  
 
Nachdem die Stadt Bad Homburg die seit langem brachliegende ehe-1845 
malige Gewerbegebietsfläche zwischen Frölingstraße und Schaberweg 
erworben hat, wird in den politischen Gremien der Stadt diskutiert, diese 
Fläche für die Ansiedlung der Pestalozzischule zu ver-wenden. Nach 
Presseberichten besteht hierzu weitestgehend fraktionsübergreifende 
Übereinstimmung.  1850 
 
Aus der Sicht des Hochtaunuskreises wäre der Standort in der Nähe der 
Humboldtschule für die Ansiedlung der Pestalozzischule geeignet. Be-
nötigt wird eine Fläche von etwa 16.000 m².  
 1855 
Es wird daher angeregt, die Fläche im RegFNP vorsorglich als Gemein-
bedarfsflªche mit dem Sonderzeichen Ăweiterf¿hrende Schuleñ auszu-
weisen. Der Hochtaunuskreis geht davon aus, dass auch die Stadt Bad 
Homburg parallel einen entsprechenden Antrag stellen wird.  
 1860 
Alle übrigen bestehenden wie auch zukünftig nach heutigem Kenntnis-
stand geplanten Schulstandorte des Hochtaunuskreises sind korrekt 
dargestellt.  
 
Dies gilt auch für die Standorte der geplanten Krankenhausneubauten in 1865 
Bad Homburg und Usingen.  
 

 Kartographische Darstellung: 
 
 Die jeweils Obere Darstellung dient der Übersicht (Ausnahme Standort 1870 

Schmitten) und Orientierung im Kartenwerk; auf dem unteren 
Detailausschnitt ist der Standort mit seiner flächigen Ausdehnung 
dargestellt und zusätzlich mit einem Pfeil gekennzeichnet. 

 
 1875 

Bad Homburg v. d. Höhe 
  
ǒ Landgraf-Ludwig-Schule 

 

 1880 

 



- 40 - 

 

 
  

 1885 

ǒ Grundschule Dornholzhausen 

 

   
 

 1890 
ǒ Grundschule im Eschbachtal 
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 1895 
 
ǒ Weitere Gemeinbedarfsfläche  
 

 
 1900 
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Oberursel 
  1905 
ǒ Grundschule Mitte 
 

 
 

 1910 
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Königstein  
 
ǒ Grundschule Mammolshain  
 1915 

  
 

  
 
Schmitten 1920 
 
ǒ Grundschule Oberreifenberg (braun-weißer Pfeil) 
 

 
 1925 

zu A43 Steinbach 
 
  nderung ĂHotelñ in ĂSchuleñ 


